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 Beschlussvorlage 
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SzA/090/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Protokoll der Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

-5- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Gegen das Protokoll der Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten vom 04.03.2015 werden keine Einwendungen erhoben.  
 

 
Sachverhalt: 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 

Ö  1Ö  1
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Beschlussvorlage 
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Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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Sitzung des Beirats für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

am 04.03.2015

Flüchtlingshilfe Fürth: Organisation der Zusammenarbeit von 
Caritasverband, Freiwilligenzentrum, Diakonisches Werk, 

DITIB 
und Stadt Fürth

Ö
  1

Ö
  1
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Herkunftsland Flucht ZAE-

Zirndorf

ZAE-Dep.

Höffner

• Registrierung

• erkennungsdienstliche 

Behandlung

• Gesundheitsuntersuchung

• Taschengeldauszahlung

Zuweisung an 

Kommunen

Dezentrale Unterkünfte 

für Asylbewerber

Unbegleitete

minderjährige

Flüchtlinge

Gemeinschafts-

unterkünfte

Abschiebung

Integration

Sprache

Schule

Arbeit

Freizeit

Asylverfahren

Anerkennung

Duldung

KiTa

Familie

2

Wer handelt wo?
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Flüchtlinge in Fürth - aktuelle Strukturen (1)

Innerstädtisches Strategiegespräch zur internen Koordination für die 
zuständigen städtischen Ämter und Mitarbeiter(innen) findet zweimal 
jährlich statt.

1. Treffen am 23.02.2015

3
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• Internetplattform der Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Land Fürth, die mit 

persönlichem Einsatz und/oder mit Spenden die Situation der in unserer Stadt 
verweilenden Flüchtlinge verbessern wollen.

• Kontakt
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Fürth e. V.

Königstr. 112 - 114
90762 Fürth
Telefon (0911) 7 40 50-0
Telefon (0911) 7 40 50-16 (Flüchtlingsberatung)

Freiwilligen Zentrum Fürth,
Theresienstraße 3,
90762 Fürth
Telefon: 0911-21 74 782

Internetadresse:

www.fluechtlingshilfe-fuerth.de
info@fluechtlingshilfe-fuerth.de 4

Flüchtlinge in Fürth - aktuelle Strukturen (2)
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Flüchtlinge in Fürth - aktuelle Strukturen (3)

Strukturen mit  freien Trägern, engagierten Ehrenamtlichen und städt. 
Mitarbeiter(innen):

– Steuerkreis Flüchtlingshilfe Fürth (seit 10.12. 2014):
Stadt Fürth, Caritasverband, Freiwilligenzentrum, Diakonie und 
Ditib regelmäßiges Treffen einmal pro Monat.

– Treffen der Akteure: alle Verantwortlichen in den Ehrenamtlichen 
Projekten und die zugeordneten Hauptamtlichen treffen sich zwei 
mal jährlich: erstes Treffen am 02.03.2015

– „Forum Flüchtlingshilfe Fürth“: dient der Anerkennung aller in 
der Flüchtlingsarbeit Aktiven und findet ein mal jährlich statt:  
Termin: Montag, 28.09.2015 ab 17 Uhr

5
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Steuerkreis Flüchtlingshilfe Fürth

Leitung:

Frau Reichert

Leitungsebene
Caritas: 

Herr Hoffmann, 
Frau Süß

Freiwilligen-
zentrum:  

Frau Zimmer

Stadt Fürth: 
Frau Reichert, 

Frau Ertl-
Pilhofer

DITIB 

Herr Kaval

Diakonisch
. Werk 

Frau Dürr

1. Treffen 10.12.2014 
2. Treffen 15.01.2015
3. Treffen 12.02.2015
4. Treffen 17.03.2015

11



• Die Strukturelle Zusammenarbeit aufbauen.

• Die jeweiligen Verantwortlichkeiten klären und festlegen.

• Die zu behandelnde Themen(kreise) bestimmen.

• Die finanziellen Ressourcen einsetzen und überwachen.

• Den  Status und die Rahmenbedingungen von Ehrenamtlichen 
klären, die zukünftig über das Freiwilligenzentrum engagiert 
werden (Versicherung, Erstattungen, Ausweis)

7

Aufgaben des Steuerkreises

12



1. Information 
• über die Organisation der Zusammenarbeit von 

Caritas Verband, Freiwilligenzentrum Fürth, 
evangelische und katholische Kirche, 
Diakonisches Werk, DITIB und Stadt Fürth. 

• über bisherige und zukünftige Strukturen

2. Kennenlernen und Austausch über die Arbeit in 
den bestehenden Gruppen/Projekten der 
Flüchtlingshilfe Fürth (ZAE, Gu’s und dezentrale 
Unterkünfte)

1. Treffen der Akteure am 02.03. 2015: 
Tagesordnung

Alle Verantwortlichen in den Ehrenamtlichen-Gruppen und die zugeordneten 
Hauptamtlichen treffen sich zweimal jährlich: erstes Treffen am 2.März 2015

13



9

Was sich dort entwickelt…..

• Herausgabe der Broschüre „Willkommenskultur in Fürth“ des 

Caritasverbandes Stadt und Landkreis Fürth

• Treffen Arbeitskreis Runder Tisch der Caritas am 21.01.2015 mit Gründung 

der AG-Willkommenskultur für die Südstadt Fürth

• 1. Treffen AG-Willkommenskultur

am 25.02.2014 mit Gründung des 

„Marktplatzes Fronmüller Str.“

• 1. Treffen Pilotprojekt: "Marktplatz Fronmüller Str.“ am 11.03.2015

„Willkommenskultur in der Fürther Südstadt“

Ziel: Gewinnung weiterer Akteure in der direkten ehrenamtlichen 

Unterstützung

14



10

Herzlich Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kurzinformation 
zur Fortschreibung des Armutsberichtes  

für die Stadt Fürth für das Jahr 2013 

 

 

 

Beirat für  

Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten  

am 4. März 2015 

Referat IV Stab Sozialplanung Dr. Richard Roth 

Referat IV 

Ö  1Ö  1
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EU-Armutsdefinition – Deutschland 2013 

 

 Alle Haushalte und deren Angehörige, die über weniger als 60 %  
des durchschnittlichen Nettohaushaltseinkommens verfügen sind 
armutsgefährdet. 

 Alle Haushalte und deren Angehörige, die über weniger als 50 %  
des durchschnittlichen Nettohaushaltseinkommens verfügen, gelten als 
relativ einkommensarm. 

 Armutsgefährdung in Deutschland 2013: 

 für eine alleinstehende Person 979 €  

 zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2.056 € im Monat.  

 Schwellenwert relative Einkommensarmut in Deutschland 2013: 

 für eine alleinstehende Person bei 816 €  

 zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 1.713 € im Monat. 

 

Referat IV 
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relative Einkommensarmut in der Stadt Fürth 2013 

 

 Betroffen sind (in FÜ statistisch nachweisbar) Haushalte und 

Personen, die über einen längeren Zeitraum Leistungen nach 

dem SGB II oder Grundsicherung/ laufende Hilfe zum 

Lebensunterhalt nach dem SGB XII bezogen haben.  

Unter Berücksichtigung aller Ansprüche: 

 für eine alleinstehende Person 772 € im Monat  

 für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren  

je nach Alter der Kinder 1.805 € bis 1.875 € im Monat  

 Weitergehende Daten zu relativer Einkommensarmut liegen 

für Fürth nicht vor (z. B. Haushaltsbefragungen, Mikrozensus) 

Referat IV 
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Entwicklungen SGB II und SGB XII  

von Ende 2005 bis Ende 2013  

 

 5,70% weniger Leistungsbezieher(innen) nach SGB II und  

SGB XII von 11.148 auf 10.513 Personen 

 

 11,80 % Rückgang bei den SGB-II-Empfänger/innen 

von 10.255 auf 9.045 Personen . 

 

 65,59 % Anstieg bei den SGB-XII-Empfänger/innen  

(Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung) 

von 893 auf 1.468 Personen 

Referat IV 
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 von 9,83 % auf 8,77 % verringerte sich statistisch 

nachweisbar die relative Einkommensarmut der betroffenen 

Personenkreise in der Stadt Fürth  

 

 

 von 17,52 % auf 16,57 % (2012) sank der Anteil der  

unter 15-Jährigen der von relativer Einkommensarmut 

Betroffenen 

Referat IV 

Entwicklungen - relative Armut 

von Ende 2005 bis Ende 2013 
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17,52% 

17,71% 

17,48% 
17,57% 

17,79% 

17,96% 
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Anteil Sozialgeldbezieher unter 15 Jahren
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Bis zu 3 Monate; 

7,9% 

3 bis zu 6 

Monate; 7,9% 

6 bis zu 12 

Monate; 11,9% 

1 bis unter 2 

Jahre ; 14,5% 

2 bis unter 3 

Jahre; 10,2% 

3 bis unter 4 

Jahre; 8,4% 

4 und mehr 

Jahre; 39,2% 

Personen in Bedarfsgemeinschaften  

(Bezugsdauer von Leistungen mit Unterbrechungen bis zu 31 Tagen)  

Anteile in %  
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24



0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Bis zu 3 Monaten 3 bis zu 6

Monaten

6 bis zu 12

Monaten

1 bis unter 2

Jahren

2 bis unter 3

Jahren

3 bis unter 4

Jahren

4 und mehr Jahre

 Personen in Bedarfsgemeinschaften  
(Bezugsdauer von Leistungen mit Unterbrechungen bis zu 31. Tagen)  

Anteile in % nach Alter 
 

15- bis unter 25-Jährige 25- bis unter 50-Jährige über 50-Jährige

25



8,4 8,1 

10,7 

12,4 

9,6 
8,1 

42,7 

8,2 8,6 

13,0 

17,1 

10,2 

8,4 

34,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Bis zu 3 Monaten 3 bis zu 6

Monaten

6 bis zu 12

Monaten

1 bis unter 2

Jahren

2 bis unter 3

Jahren

3 bis unter 4

Jahren

4 und mehr Jahre

 Personen in Bedarfsgemeinschaften 

 (Bezugsdauer von Leistungen mit Unterbrechungen bis zu 31. Tagen) 

 Anteile in % nach Staatsbürgerschaft 

Deutsche Ausländer

26



Entwicklungen 2014 - Maßnahmen 

 Langzeitbezug SGB II besondere Betroffenheit von:  

Geringqualifizierten, Älteren, gesundheitlich Beeinträchtigten 

 Lösungsansatz: Bundesweite Gründung von „Runden Tischen zur 

nachhaltigen Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit“ 

 Runde Tische in Mittelfranken und im Agenturbezirk der BA in Fürth 

 Kommunalpolitische Maßnahmen 2014/2015 in Fürth:  

 Erhöhung der Mietobergrenzen 

 Mobilitätszuschüsse im ÖPNV  

 Ausführliche Armutsberichterstattung  im Herbst  2015 

Referat IV 
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Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

 

 

Referat IV 
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Nachhaltiges Wohnen 

Ziel: 
 
Vermeidung von Zwangsräumungen und Wohnungsverlusten und somit 
Verhinderung von Obdachlosigkeit 
 
Zielgruppe: 
 
Mieterinnen und Mieter der beteiligten Projektpartner 
 
Projektbeginn: 
 
01.05.2010 unter dem „Dach“ der Stadt Fürth- Wohnungsfürsorge 

Ö  1Ö  1
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Beteiligte Partner: 

Neu hinzugekommen 2012: 

Somit konnten durch das Projekt über 8300 Wohnungen, knapp 20% des 
Gesamtbestandes an Mietwohnungen in der Stadt Fürth, abgedeckt werden . 

30



Finanzierung 

 Finanzierung Personal (sozialpädagogische Fachkraft) durch die 
Wohnungsunternehmen; zunächst 10 Wochenarbeitsstunden, ab 
2012 dann 19,5 Wochenarbeitsstunden 
  
 
 

 Durch Stadt Fürth erfolgte unentgeltliche Bereitstellung der 
„Infrastruktur“ (z.B. Büro, organisatorische Abwicklung, 
Personalkostenabrechnungen usw.)  
 
 

31



Einzelmaßnahmen 
• Kontaktaufnahme durch schriftliche Benachrichtigung der Haushalte sowie  
   aufsuchende Hilfe (Hausbesuche) 
  
•  Beratung zu Sozialleistungen 
 
•  Sicherstellung der laufenden Miete 
 
•  Antrag auf Miet- und Energieschuldenübernahme nach SGB XII und SGB II 
 
•  Mediation zwischen Mietern/innen, Vermietern/innen und sonstigen relevanten  
   Personen 
 
•  Vermittlung zu spezifischen Beratungsstellen (Schuldner- oder Suchtberatung, usw.) 
 
• geordnete Räumung 
 
• Einsatz der Nachbarschaftshilfe in Absprache mit den Projektpartnern 
 
• Zusammenarbeit mit den Gerichtsvollziehern 
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Fallzahlen 

In den vergangenen 5 Jahren (bis Januar 2015) konnten insg. 

   

     296 Fälle  

bearbeitet werden. 

 

 

 Positiv gelöst     228 ca. 77 % 
 

 Ungelöst/Räumung   38 ca. 13 % 
 

 Noch in Bearbeitung   30 ca. 10 %   

33



Aussichten 
• Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei der Stadt Fürth (neu: 2015). 

 

• Künftige Überschneidung der Aufgaben im „Nachhaltigen Wohnen“ und der Fachstelle. 
 

• WICHTIG: bisheriges Angebot sollte unbedingt aufrecht erhalten werden. 
 

• Gespräche mit WBG; Angebot der Tochter „Soziales Wohnen“, eine Fachkraft 
einzustellen und „Nachhaltiges Wohnen“ weiterzuführen. 
 

• Gesprächsrunde mit allen Projektpartnern am 15.01.2015. 
Einstimmige Zustimmung zum Vorschlag.  
 

• Weiterführung des Projektes „Nachhaltiges Wohnen“ ab 01.05.2015 durch „Soziales 
Wohnen“ im gleichen Umfang wie bisher. 
 

• Somit konnte das Angebot für die Mieterinnen und Mieter der beteiligten Wohnungs-
unternehmen aufrechterhalten werden. 
 

• Weiterhin werden über 20% des Mietwohnungsbestandes in Fürth somit durch eine 
Fachkraft betreut. 

        

 

 

 

34



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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Projekt TANDEM 

Jugendhilfe und Jobcenter stärken gemeinsam 

berufliche und gesellschaftliche Teilhabechancen 

von Eltern und Kindern im SGB II 

Ö  1Ö  1
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Projektziele TANDEM 

 Ziel 1:  Steigerung der Arbeitsmarktnähe 
und der Erwerbschancen von Eltern 

 Ziel 2:  Unterstützung der Familie, 
Förderung der Kinder, Verbesserung der 
Bedingungen des Aufwachsens und der 
Bildungschancen von Kindern 

 Ziel 3:  Abstimmung der Rechtskreise 
und Leistungen nach SGB II (Grundsicherung 
für Arbeitssuchende) und SGB VIII (Kinder- 
und Jugendhilfe) 

37



Maria Burschel und Dagmar Koenigsbeck  

Deutsches Jugendinstitut München e.V. 

1. 

WISSENSCHAFTLICHE 

EVALUATION 

38



 

Ziel 1  
 

Steigerung der Arbeitsmarktnähe und 
der Erwerbschancen von Eltern 

39



Qualifizierungsmaßnahmen 

 Grundqualifizierung für alle AGH-
Teilnehmer 

 21 Personen erhielten eine 
gezielte berufliche Qualifizierung 

40



Eingliederungen in Arbeit 

 Anzahl der Familien 

 Eingliederungen in Arbeit 
oder Ausbildung 

davon  

 sozialversicherungspflichtig 

 davon über 1 Jahr beschäftigt 

 davon unabhängig von 
Leistungen des Jobcenters 

154 

 

  56 = 36% 

 

  43 = 71% 

            50% 
 

            50% 

41



 

Ziel 2  
 

Unterstützung der Familie,  

Förderung der Kinder,  

Verbesserung der Bedingungen des 
Aufwachsens und der Bildungschancen 

von Kindern 

42



Ergebnisse und Wirkungen 

1. Verbesserung der Kommunikation 
innerhalb der Familie 

2. zunehmendes Wohlbefinden der 
Kinder in Schule/Kindergarten 

3. Besuch weiterführender Schulen 

4. TANDEM bietet eine passgenaue, 
individuelle Unterstützung an 

Fazit: Die Lotsenfunktion und die 
Beratungsbeziehung von TANDEM 
sind außerordentlich wichtig 
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Ziel 3  
 

Abstimmung der Rechtskreise und 
Leistungen nach SGB II und SGB VIII 

44



 bedarfsgerechte Kinderbetreuung 

 unterschiedliche strukturelle Schwer-
punkte zwischen den Rechtskreisen 

 interinstitutionelle Absprachen 

Schnittstellenarbeit 

45



Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe 

2.  

Kosten-Nutzen-Analyse 

(KNA) 
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Amortisation 
(ohne Wertschöpfungspotenziale, Kaufkrafterhöhung etc.) 

 46 BG sind beruflich integriert 

 Jobcenter generiert von den 
eingesetzten Projektkosten 

 nach 12 Monaten 18% (461.100 EUR) 

 nach fünf Jahren mit 90% eine fast 
vollständige Amortisation 
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Kosten-Nutzen-Relation 
Gesamtprojektkosten 

48



Kosten-Nutzen-Relationen 

 Moderate Lebenslaufszenarien 
(Mutter arbeitet in Teilzeit, den Kindern gelingen 
Schul- und Ausbildungskarrieren) 

 alleinerziehende Mutter mit 1 Sohn      1:1,77 

 alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern  1:1,1 
 

 Pessimistisches Lebenslaufszenario 
(Mutter ist arbeitslos, die Kinder haben problema-
tische Schul- und Ausbildungskarrieren) 

 alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern 
 

Gesamtfolgekosten bis zum 
Lebensende ca. 5,5 Mio. €! 
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Szenario Kosten-Nutzen-Relation 

 Annahme:  
50% der integrierten Personen 
arbeiten dauerhaft in Teilzeit,  
50% der Kinder erreichen einen 
guten Schul- und Ausbildungserfolg 
 

 KNR in Fürth:  1:17 
 

    fiskalischer Nettoertrag: 36,5 Mio. € 

50



Legende: 

 

       schon erledigt!     wir arbeiten daran!      das müssen wir noch tun!

  

3.  

Handlungsempfehlungen 

51



Handlungsempfehlungen 

Perspektiven für die Kinder schaffen 

Teilnahmedauer und Zugangswege zum 
Projekt anpassen 

Auf die Gruppe der psychisch Belasteten 
individuell eingehen 

Institutionelle Kulturen und Zielsetzungen 
dem ganzheitlichen Betreuungsansatz öffnen 

Ausweitung der Multiprofessionalität 

Aufrechterhaltung der vertrauensvollen 
Beratungsbeziehung als Voraussetzung 
einer Lotsenfunktion 
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Aussichten 

Beschlussfassung im Ausschuss für 
Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten am 
21.01.2015 und im Stadtrat am 28.01.2015: 
 

„Die Verwaltung wird beauftragt, entspre-
chend den 9 Handlungsempfehlungen weiter 
aktiv zu sein und über das Projektende 
30.06.2016 hinaus Perspektiven und 
Strukturen zu entwickeln, die diese 
Handlungsempfehlungen integrieren.“ 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 
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ALLES KLAR !? 
Nein? 
 

DANN FRAGEN 

SIE DOCH! 
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Hirschenstr. 37  
ein neues „Soziales Zentrum“ in 

der Stadtmitte 

Ö  1Ö  1
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http://www.fuerth.de/


Vorgeschichte 

• Im Februar 2014 hat eine „Stiftung“ der Wärmestube/Fürther 
Treffpunkt ein Angebot zur Überlassung eines Gebäudes in der 
Hirschenstr. 37 unterbreitet, da dem verstorbenen vorherigen 
Eigentümer eine zukünftige Nutzung zu sozialen Zwecken sehr wichtig 
war. 
 

• In etwa zum gleichen Zeitpunkt wurde bekannt des der Mietvertrag der 
bisherigen Räume der Wärmestube zum 31.12.2017 endet. 
 

• Nach erster Kontaktaufnahme zwischen dem Referat IV und der 
„Stiftung“ sowie weiteren Gesprächsrunden mit den verschiedenen 
Fachämtern und Referaten wurde die Einbeziehung der WBG, mit dem 
Ziel der Übernahme des Gebäudes durch die WBG, für sinnvoll 
erachtet.  
 

• Nach einer gemeinsamen Besichtigung des Gebäudes und nach Auslotung 
der Fördermöglichkeiten erklärte sich die WBG, hier das 
Tochterunternehmen „Soziales Wohnen“ bereit, das unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude unter Inanspruchnahme aller 
Fördermöglichkeiten zu erwerben und zu sanieren. 
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Was ist geplant?     (1) 

• Im Vorderhaus  werden 9 Wohneinheiten mit einer 
Gesamtfläche von 513 m² entstehen und unter sozialen 
Gesichtspunkten vermietet werden. 
  

• In den ehemaligen Gewerberäumen im Erdgeschoss des Vorder- 
und Rückgebäudes soll auf ca. 305 m² die bisher in der 
Hirschenstr. 41 untergebrachte Wärmestube/Fürther 
Treffpunkt mit ihren Angeboten untergebracht werden. 
 

Die Nutzung soll dauerhaft mietfrei sein. Kosten für Nebenkosten und Gemeinschaftsanlagen 
werden selbstverständlich übernommen. 
Einsparung an „Mietkosten“ von jährlich über 14.000,-- €. 
Durch die tatkräftige Hilfe der Mitarbeiter der Wärmestube konnten bereits im Vorfeld der 
eigentlichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen einige Kosten gespart werden. 
So wurden bisher schon über 500 Arbeitsstunden geleistet um die Umzüge der „alten“ Mieter 
in die neuen Wohnungen durchzuführen oder um Entrümpelung der Wohnungen/Räume 
vorzunehmen. 
Weitere Übernahme von einfachen handwerklichen Tätigkeiten, auch während der Sanierung- 
und Umbauphase geplant. 
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• Im Hintergebäude wird eine Notfallwohnung entstehen, die es 
erstmalig möglich macht, Fürther Bürgerinnen und Bürger oder 
ganze Familien in Notfallsituationen schnellstmöglich ange-
messen für eine kurze Übergangszeit unterzubringen (z.B.  in 
Brandfällen oder anderen Notsituationen ). 
 

• Im Vordergebäude wird das Quartiermanagement mit einem 
eigenen Büro untergebracht 
 

• „Öffnen“ der Wärmestube für ein breiteres Publikum, z.B. durch 
gemeinsame Angebote mit dem Senioren- oder Behindertenrat 
oder dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien. Denkbar 
wären hier gemeinsame Veranstaltungen oder Informations-
veranstaltungen. 

 

Was ist geplant?     (2) 

59



Erdgeschoss 

 Büro und 
Sozialraum 

 Laden/Lager 
 
FUNDGRUBE 
 

NACHBARSCHAFTSHILFE/ 
WERKSTATT 

Tagesaufenthalt 
 Speise- und 

Aufenthaltssaal bzw. 
Mehrzweckraum 

 Küche 

Quartiersmanagement 

Soziale Beratung 
 Leitungsbüro 
 Verwaltung 
 Beratungsbüros 
 Wohnungsnotfallhilfe 
 Besprechungsraum 
 Duschmöglichkeiten 
   usw. 
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Notfallwohnung 
Hinterhaus 1.OG 
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Erweiterte bzw. neue Angebote 
• Kundenfreundlichere Beratungsmöglichkeiten in den neuen Büros 

 

• Mehrere Beratungen gleichzeitig möglich 
 

• Größere Ladenfläche für die Fundgrube, damit ist ein „Einkaufen“ für die Klienten wie 
in einem „normalen“ Laden möglich 
 

• Aufgrund der Vergrößerung der Fläche ist ein umfassenderes Angebot möglich 
 

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Wärmestube 
(Vergrößerung der Küche, Sozialräume für Nachbarschaftshilfe usw.) 
 

• Freundlichere Atmosphäre für die Besucher der Wärmestube und insbesondere für den 
Tagesaufenthalt (Charakter eines Speiselokals) 
 

• Möglichkeiten der Unterbringung von Fürther Bürgerinnen und Bürgern in Notfällen (z.B. 
Brand usw.) 
 

• Möglichkeit, sich einem breiteren Publikum zu öffnen, z.B. durch Nutzung des Saales 
für Veranstaltungen (z.B. Seniorenkaffee usw.) 
 

          Für weitere konstruktive Vorschläge oder Ideen sind wir jederzeit offen   
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Projektpartner/Kosten/Förderungen 

• Diese Projekt konnte nur aufgrund der sehr guten und engen 
Zusammenarbeit zwischen der WBG/Soziales Wohnen , dem 
Sozialamt/Wohnungsfürsorge sowie dem Baureferat in dieser 
kurzen Zeit realisiert werden. 
 

• Soziales Wohnen wird hier für die komplette Sanierung- und 
Umbaukosten ca. 2 Millionen €uro investieren. 
 

• Förderungen durch die „Soziales Stadt“ für den gesamten EG-
Bereich sowie für die 9 entstehenden Wohnungen nach dem Bay. 
Modernisierungsprogramm sind beantragt. 
 

• Am 25.02.2015 erfolgte ein einstimmiger Beschluss des Stadtrates 
sowie des Finanz- und Verwaltungsausschusses für die Förderung im 
Rahmen der „Sozialen Stadt“. 
 

• Voraussichtliche Bauzeit 1 ½ Jahre – Bezugsfertig Sommer 2016. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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Seite 1 von 3 
 

SzA/099/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorstellung der Seniorenbeauftragten Frau Christiane Schmidt 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Vortag dient zur Kenntnis.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 

Ö  2.1Ö  2.1
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Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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SzA/100/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorstellung der Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung 
Frau Carmen Kirchner 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Vorlage dient der Kenntnis.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 

Ö  2.2Ö  2.2
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Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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SzA/101/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Vorstellung des geförderten "Quartierskonzept für Seniorinnen und Senioren auf 
der Hardhöhe in Fürth" und der Quartiersmanagerin Frau Margit Lorenz 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Vorlage dient zur Kenntnis.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 

Ö  2.3Ö  2.3
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Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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SzA/096/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Erneute Pflegebedarfsermittlung und Pflegebedarfsprognose nach Art. 69 Abs.1 
AGSG bis zum Jahr 2030 mit seniorenpolitischem Gesamtkonzept nach Art. 69 
Abs.2 AGSG durch das Institut Modus Bamberg 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Entsprechend der Stadtratsbeschlüsse vom 30.07.2008 (neue Pflegebedarfsermittlung ab dem 
Jahr 2012) und vom 25.04.2012 (Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts) wird 
dem Stadtrat empfohlen, bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 Finanzmittel in Höhe 
von 100.000 Euro für eine Auftragsvergabe zu einer erneuten Pflegebedarfsermittlung und 
Pflegebedarfsprognose nach Art. 69 Abs.1 AGSG bis zum Jahr 2030 mit Erstellung eines 
seniorenpolitischen Gesamtkonzepts nach Art. 69 Abs.2 AGSG an das Institut Modus Bamberg 
zu beschließen.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Nach Art.69 Abs.1 AGSG sind die Landkreise und kreisfreien Gemeinden in Bayern verpflichtet, den 
längerfristigen Bedarf an Pflegeeinrichtungen im ambulanten, teilstationären und vollstationären 
Bereich zu ermitteln. Nach Art 69 Abs.2 AGSG ist diese Bedarfsermittlung zugleich Bestandteil 
eines integrativen, regionalen seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, das nach dem Grundsatz 
ambulant vor stationär die Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen 
Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige 
Menschen im ambulanten Bereich umfasst. 
 
In der Vergangenheit wurde zur Erstellung einer Pflegebedarfsermittlung und 
Pflegebedarfsprognose nach einer Mitte 2003 begonnenen Diskussion 2006 das Institut Modus 
Bamberg eingeschaltet, das seit 1995 bereits Pflegebedarfsermittlungen und 
Pflegebedarfsprognosen in 25 Landkreisen und kreisfreien Städten, darunter auch in allen 
Landkreisen und kreisfreien Städten mit Ausnahme der Stadt Fürth in Mittelfranken durchgeführt 
hatte, und dessen Einschaltung von der Regierung von Mittelfranken mit dem Hinweis auf ein 
einheitliches Vorgehen in ganz Mittelfranken ausdrücklich empfohlen worden war. 
 
Als der Stadtrat bei den Haushaltsberatungen am 06.12.2005 beschloss, die erforderlichen 
Finanzmittel für das Jahr 2006 bereitzustellen, konnte vom damaligen Referenten IV am 27.07.2006 
auch ein Werkvertrag mit dem Institut Modus Bamberg unterzeichnet werden. Danach wurde vom 

Ö  2.4Ö  2.4
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Institut Modus Bamberg bei den örtlichen Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI 
zum Stichtag 31.12.2006 eine Bestandserhebung und eine Pflegebedarfsermittlung durchgeführt 
sowie eine Pflegebedarfsprognose bis zum Jahr 2020 erstellt. 
 
Mit Schreiben vom 29.11.2007 übersandte das Institut Modus Bamberg schließlich drei gebundene 
Exemplare einer 87 Seiten umfassenden Bedarfsermittlung mit Bedarfsprognose nach Art. 69 
AGSG für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI für das Gebiet der Stadt Fürth 
bis zum Jahr 2020. Von der Verwaltung wurde daraufhin am 07.02.2008 in einer Sitzung, zu der alle 
in der Stadt Fürth ansässigen Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen eingeladen worden waren, das 
Benehmen über die vom Institut Modus Bamberg erstellte Pflegebedarfsermittlung und 
Pflegebedarfsprognose hergestellt, das nach ausführlicher Diskussion ohne Einwände erfolgte. 
 
Anschließend wurde sowohl in der Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten am 20.06.2008 als auch in der Sitzung des Stadtrates am 30.07.2008 auf 
der Grundlage des Gutachtens des Instituts Modus Bamberg beschlossen, dass 
 
- im Bereich der ambulanten Pflegedienste bis zum Jahr 2010 bis zu 136 und bis zum Jahr 

2015 bis zu 145 rechnerische Vollzeitpflegekräfte, 
- im Bereich der Tagespflege bis zum Jahr 2015 bis zu 24 Tagespflegeplätze, 
- im Bereich der Kurzzeitpflege bis zum Jahr 2015 bis zu 59 Kurzzeitpflegeplätze, die 

ganzjährig zur Verfügung gestellt werden sollten, 
- und im Bereich der vollstationären Pflege bis zum Jahr 2010 bis zu 1.218 und bis zum Jahr 

2015 bis zu 1.312 Dauerpflegeplätze 
 
für bedarfsgerecht gehalten werden. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, bis zum Jahr 
2012 eine neue Bedarfsermittlung und Bedarfsprognose anzustreben, wobei auch geprüft 
werden sollte, inwieweit qualitative und konzeptionelle Aspekte berücksichtigt werden 
können. 
 
Zu den qualitativen und konzeptionellen Aspekten zählt mittlerweile auch ein 
seniorenpolitisches Gesamtkonzept, da die Verwaltung nach einem Antrag der Stadtratsfraktion 
der SPD vom 18.04.2012 in der Stadtratssitzung am 25.04.2012 mit der Erstellung eines 
seniorenpolitischen Gesamtkonzepts beauftragt wurde und Pflegebedarfsermittlungen nach Art. 69 
Abs.1 ASGB zugleich nach Art 69 Abs.2 AGSG Bestandteil eines integrativen, regionalen 
seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes sind, das nach dem Grundsatz ambulant vor stationär die 
Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen sowie neue Wohn- und 
Pflegeformen für ältere und pflegebedürftige Menschen im ambulanten Bereich umfasst. 
 
Nach einer vom Institut Modus Bamberg mit Schreiben vom 28.06.2013 übermittelten 
Informationsbroschüre gibt es zur Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts vier 
Varianten (Grundkonzept, erweitertes Grundkonzept, Qualitätskonzept und erweitertes 
Qualitätskonzept). 
 
Alle vier Varianten beinhalten grundsätzlich eine Pflegebedarfsermittlung und 
Pflegebedarfsprognose nach Art.69 Abs.1 AGSG, die durch anschließende Analysen der offenen 
Seniorenhilfe und aller sonstigen Einrichtungen, Dienste und Angebote in den übrigen 
Handlungsfeldern zu einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept nach Art.69 Abs.2 AGSG 
weiterentwickelt werden, wobei die Handlungsfelder folgenden 11 Bereichen entsprechen, die 
ebenfalls in zwei Veröffentlichungen des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familien und Frauen aus dem Jahr 2008 und in dem Antrag der Stadtratsfraktion der 
SPD vom 18.04.2012, der dem Stadtratsbeschluss vom 25.04.2012 zur Erstellung eines 
seniorenpolitischen Gesamtkonzepts zugrunde lag, genannt sind: 
 

 Integrierte Orts- und Entwicklungsplanung – Nahversorgung und Verkehrsinfrastruktur; 

 Wohnen zu Hause – Wohnungsberatung, seniorengerechte Wohnungen, alternative 
Wohnformen; 

 Beratung und Information/Öffentlichkeitsarbeit – Anlauf- und Beratungsstellen, 
Seniorenbüros, Seniorenbeiräte, Seniorenbeauftragte; 
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 Präventive Angebote – Sport- und Bildungsangebote; 

 Gesellschaftliche Teilhabe – Begegnungs- und Kommunikationsangebote; 

 Bürgerschaftliches Engagement – Nachbarschaftshilfen, Besucherdienste, sonstige 
ehrenamtliche Helfer; 

 Betreuung und Pflege – ambulante, stationäre und teilstationäre Einrichtungen; 

 Unterstützung pflegender Angehöriger – Fachstelle für pflegende Angehörige und sonstige 
Unterstützungsangebote; 

 Angebote für besondere Zielgruppen – Menschen mit Demenz/psychischen Erkrankungen, 
Menschen mit Migrationshintergrund; 

 Steuerung, Koordination, Kooperation und Vernetzung – Altenhilfefachberatung, 
Seniorenbeauftragte, Seniorenbeiräte, Pflegestützpunkte; 

 Hospiz- und Palliativversorgung. 
 
 
Vom Grundkonzept (Variante I) unterscheidet sich das erweiterte Grundkonzept (Variante II) 
durch eine repräsentative Seniorenbefragung, durch drei statt zwei ausführliche Teilberichte und 
durch drei statt zwei Arbeitstagungen. 
 
Das Qualitätskonzept (Variante III) unterscheidet sich von den Grundkonzepten (Variante I und II) 
durch eine differenzierte Analyse der Bereiche der offenen Seniorenhilfe auf Gemeindeebene, durch 
eine repräsentative Seniorenbefragung und Auswertung auf Gemeindeebene, durch Maßnahme-
Empfehlungen nicht nur auf Ortsebene, sondern auch auf Ortsteilebene und durch vier statt drei 
Teilberichte. Das erweiterte Qualitätskonzept (Variante IV) sieht darüber hinaus die Bildung von 
Versorgungsregionen sowie kleinräumige Bevölkerungsprojektionen und Bedarfsprognosen vor. 
 
Wie eine fernmündliche Anfrage von Ref.IV/Stab-Pl bei Herrn Zehe vom Institut Modus Bamberg am 
27.05.2015 ergab, wurde die Erstellung von seniorenpolitischen Gesamtkonzepten von kreisfreien 
Städten beim Institut Modus Bamberg bislang nur nach der Variante II (erweitertes Grundkonzept) 
und der Variante III (Qualitätskonzept) in Auftrag gegeben, was nach Einschätzung von Herrn Zehe 
auch für die Stadt Fürth ausreichend wäre, weil die Erstellung eines seniorenpolitischen 
Gesamtkonzepts nach der Variante IV (erweitertes Qualitätskonzept) wegen der Gliederung nach 
Gemeinden eher für Landkreise gedacht ist. 
 
Zur Erstellung einer erneuten Pflegebedarfsermittlung und Pflegebedarfsprognose nach Art. 69 
Abs.1 AGSG bis zum Jahr 2030 mit Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts nach Art. 
69 Abs.2 AGSG durch das Institut Modus Bamberg wird seitens Referat IV das Qualitätskonzept 
(Variante III) befürwortet, weil es im Gegensatz zum Grundkonzept und zum erweiterten 
Grundkonzept (Varianten I und II) eine differenzierte Analyse der Bereiche der offenen 
Seniorenhilfe, eine repräsentative Seniorenbefragung und Auswertung sowie Maßnahme-
Empfehlungen nicht nur auf Ortsebene, sondern auch auf Ortsteilebene und vier statt drei 
Teilberichte vorsieht. Die Kosten wurden in der vom Institut Modus Bamberg mit Schreiben vom 
28.06.2013 übersandten Informationsbroschüre mit 60.000 bis 70.000 Euro ohne MWSt angegeben, 
so dass sich bei einem MWSt-Satz von 19 % kalkulatorische Kosten von 71.400 bis 83.300 Euro mit 
MWSt ergeben. 
 
Die Kostenhöhe ergibt sich aus der Gesamtdauer der Bearbeitungszeit für eine 
Pflegebedarfsermittlung und eine Pflegebedarfsprognose und der daran anschließenden Erstellung 
eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts. Während nach der Informationsbroschüre des Instituts 
Modus Bamberg die Bearbeitungszeit für eine Pflegebedarfsermittlung mit Pflegebedarfsprognose 
ab dem Stichtag der Datenerhebung bei den Diensten und Einrichtungen (meist der 31.12. eines 
Jahres) zwischen 6 und 9 Monate beträgt und mit einem ersten Teilbericht abgeschlossen wird, 
umfasst die Bearbeitungszeit für die daran anschließende Erhebung und Auswertung von 
zusätzlichen Daten der offenen Seniorenhilfe und sonstiger zur Lebenswelt der Seniorinnen und 
Senioren zählender Angaben (z.B. aus den Bereichen Nahverkehr und Infrastruktur, Wohnen oder 
Sport- und Kommunikationsangebote) für ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept noch einmal die 
dreifache Zeitspanne, so dass die einschließlich Diskussion von Maßnahmen in drei Schritten 
erfolgende Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts insgesamt 30 bis 36 Monate 
dauert. 
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Zur Beschlussfassung wird vorgeschlagen, dass der Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten entsprechend der Stadtratsbeschlüsse vom 30.07.2008 (neue 
Pflegebedarfsermittlung ab dem Jahr 2012) und vom 25.04.2012 (Erstellung eines 
seniorenpolitischen Gesamtkonzepts) dem Stadtrat empfiehlt, bei den Haushaltsberatungen für das 
Jahr 2016 Finanzmittel in Höhe von 100.000 Euro für eine Auftragsvergabe zu einer erneuten 
Pflegebedarfsermittlung und Pflegebedarfsprognose nach Art. 69 Abs.1 AGSG bis zum Jahr 2030 
mit Erstellung eines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts nach Art. 69 Abs.2 AGSG an das Institut 
Modus Bamberg zu beschließen. 
 
Die entsprechenden Haushaltsmittel waren von SzA am 23.06.2015 an Käm gemeldet worden und 
wurden von Käm mit einem ersten Teilbetrag von 50.000 € unter HHst.4000.6570.0000, Budget 
50000 in den Haushaltsentwurf für das Jahr 2016 aufgenommen, der dem Stadtrat in der Sitzung 
am 23.09.2015 vorgelegt wurde und bei den Haushaltsberatungen im Dezember 2015 
verabschiedet werden soll. Der zweite Teilbetrag in Höhe von 50.000 € für das Jahr 2017 ist bei 
Käm vorgemerkt und soll im kommenden Jahr in den Haushaltsentwurf für 2017 eingestellt werden. 

 
 
 

 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten 100.000 € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein x ja Hst. 4000.6570.0000 Budget-Nr. 50000 im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Dr.Richard Roth, Ref. IV/Stab-Pl 
Tel. 974-1045 
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SzA/093/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Beschluss 

Stadtrat 18.11.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Erlass einer Satzung für die Wärmestube "Fürther Treffpunkt" 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

-1- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Für BSS am 28.10.2015 
Die Vorlage des Amtes für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten wurde zur Kenntnis 
genommen. 
 
Der Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat, den 
Erlass der Satzung für die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ zu beschließen. 
 
Für StR am 18.11.2015 
Die Vorlage des Amtes für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten wurde zur Kenntnis 
genommen. 
 
Der Stadtrat beschließt den Erlass der Satzung für die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Für die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ soll eine Satzung zur Erlangung einer 
Freistellungsbescheinigung von Steuern beschlossen werden. 
 
Diese Satzung bzw. Freistellungsbescheinigung ist häufig Voraussetzung, um von bestimmten 
Stellen finanzielle Unterstützung zu bekommen. So werden Strafzuweisungen von 
Staatsanwälten und höheren Gerichten nur bei Vorhandensein dieser Dokumente zugelassen. 
Ebenso unterstützen Stellen, wie z. B. „Aktion Mensch“ oder bestimmte Stiftungen keine 
kommunalen Stellen sondern nur solche, die eine Freistellungsbescheinigung vorweisen 
können. 
 

Ö  3Ö  3
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Hier kann sich ein breites Feld für das Fundraising der Wärmestube eröffnen, das bisher noch 
nicht genutzt werden konnte, insbesondere im Rahmen von Strafzuweisungen der 
Landgerichte. 
 
Die Erstellung der Satzung erfolgte in Abstimmung mit dem Finanzamt, Kämmerei sowie dem 
Rechtsamt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Satzung für die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ zu beschließen. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Bergsch, Thomas 

Telefon: 
(0911) 974 1794 
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Satzung der Stadt Fürth für die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ 

 

Präambel 

Die Stadt Fürth erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl 1998, 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Mai 2015 (GVBl 
2015, 82) folgende Satzung: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Stadt Fürth betreibt die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ als öffentliche Einrich-
tung. 

§ 2 Gemeinnützigkeit 

(1) Die Stadt Fürth verfolgt mit dem Betrieb der Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

 
a) Gegenstand und Zweck der Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ ist die Unter-

stützung bedürftiger Menschen insbesondere hinsichtlich deren Wohnungsnot 
in Fürth und Umgebung. Dies sind insbesondere Sozialleistungsempfänger, 
Strafentlassene sowie Menschen mit geringem Einkommen, die nicht in der 
Lage sind, sich aus eigenen Kräften und Mitteln aus Wohnungsnot oder Not-
lagen, die zur Wohnungsnot führen können, zu befreien. 

 
b) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch soziale Hilfen mit einem ganzheitli-

chen Ansatz, d.h. durch: 
 

Offenen niederschwelligen Tagesaufenthalt 
Soziale Beratung 
Wohnungsnotfallhilfe 
Nachbarschaftshilfe und 
Fundgrube 
Weitere Angebote 

 

(2) Die Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ mit allen ihren Angeboten ist selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
(3) Die Mittel der Einrichtung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwen-

det werden. Die Stadt Fürth erhält keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus den Mitteln der Einrichtung. 

 
(4) Die Stadt Fürth erhält bei Auflösung, Aufhebung oder bei Wegfall steuerbegüns-

tigter Zwecke der Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ nicht mehr als ihre eingezahl-
ten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 
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(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Wärmestube „Fürther 
Treffpunkt“ fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 

 
(6) Bei der Auflösung der Wärmestube oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen der Wärmestube „Fürther Treffpunkt“ an die Stadt Fürth, die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere für 
bedürftige Menschen in Fürth zu verwenden hat. 

 
§ 3 Benutzung 

 
(1) Die Wärmestube kann während der von der Stadt festgelegten und öffentlich be-

kannt gemachten Öffnungszeiten von jedermann aufgesucht werden, der die An-
gebote der Wärmestube nutzen möchte. Die Benutzer haben sich so zu verhal-
ten, dass Einrichtungsgegenstände nicht beschädigt oder zerstört werden und 
dass keine anderen Personen behindert, belästigt oder verletzt werden. 

(2) Die Benutzer haben den im Vollzug dieser Satzung getroffenen Anordnungen für 
den Einzelfall Folge zu leisten. 

 
§ 4 Haftung 

 
 
Die Stadt Fürth haftet für Schäden, die bei der Benutzung der Wärmestube entste-
hen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bediensteten. 
 

§ 5 Schlussbestimmung 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in der Stadtzeitung der Stadt 
Fürth in Kraft. 
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SzA/103/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Sozialticket 2016 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die nachfolgende Beschlussvorlage für den Stadtrat am 21.10.2015 dient der Kenntnisnahme. 
 
„Das neue Konzept stellt sich wie folgt dar:  
 
1. Das 9-Uhr-Jahres-Abo zum Preis von 25 € ist faktisch ein Sozialticket, eine weitere  
    Bezuschussung entfällt. 
2. Der Abschluss eines Jahres-Abos ohne Ausschlusszeit wird mit 10 € bezuschusst. 
3. Für den Kauf einer Monatskarte Solo 31 oder den Kauf eines Abo 3 bzw. Abo 6 werden 
    Mobilitätstaler im Wert von 15 €/Monat an Inhaber/innen des Fürth-Passes ausgegeben. 
4. Pro Monat ist nur ein Taler einsetzbar. Ein Sammeln von Talern ist nicht möglich. 
5. Die bereits ausgegebenen Taler im Wert von 20 € verlieren zum 01.01.16 ihre Gültigkeit.“ 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund des deutlichen Preisanstieges im öffentlichen Personennahverkehr seit 01.01.2015 
wurde zur Unterstützung der Bevölkerung mit geringem Einkommen das System der 
Mobilitättaler vollständig überarbeitet. Ziel war es, dass das Jahres-Abo deutlich häufiger in 
Anspruch genommen wird, da dies mit der geringsten monatlichen Zuzahlung für die 
Nutzerinnen und Nutzer die günstigste Variante darstellte. Tatsächlich hat sich die Zahl der 
Jahresabonnenten in kaum nennenswerter Weise erhöht. 
Im Schnitt haben 45 Personen monatlich das Jahres-Abo in Anspruch genommen, hierbei 
wurden 4.399 Taler benötigt. 
Im Gegensatz hierzu haben im 1. Halbjahr 2015 ca. 4.399 Personen insgesamt 23.051 Taler im 
Wert von 20 €  abgeholt, von denen 14.748 Taler bisher tatsächlich eingelöst wurden. Ende 
August waren 28.648 Taler ausgegeben und 19.841 Taler eingelöst.  
 
Mi Beschluss des Stadtrates vom 23.09.15 wurde der Weiterentwicklung des Nürnberger und 
Fürther Stadttarifs zugestimmt. Da sich hier gravierende Änderungen, insbesondere die 
Einführung eines günstigen Abos, ergeben haben, kann das derzeit bestehende System des 
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Sozialtickets mit der Ausgabe von Mobitalern im Wert von 20 € monatlich an die neuen 
Gegebenheiten angepasst und vereinfacht werden. 
 
 
Das neue Konzept stellt sich wie folgt dar: (siehe auch beiliegende Tabelle) 
 
1. Das 9-Uhr-Jahres-Abo zum Preis von 25 € ist faktisch ein Sozialticket, eine weitere  
    Bezuschussung entfällt. 
2. Der Abschluss eines Jahres-Abos ohne Ausschlusszeit wird mit 10 € bezuschusst. 
3. Für den Kauf einer Monatskarte Solo 31 oder den Kauf eines Abo 3 bzw. Abo 6 werden 
    Mobilitätstaler im Wert von 15 €/Monat an Inhaber/innen des Fürth-Passes ausgegeben. 
4. Pro Monat ist nur ein Taler einsetzbar. Ein Sammeln von Talern ist nicht möglich. 
5. Die bereits ausgegebenen Taler im Wert von 20 € verlieren zum 01.01.16 ihre Gültigkeit. 
 
Begründung: 
 
Mit der Einführung eines 9-Uhr-Jahres-Abos zum Preis von 25 € wurde faktisch ein 
Sozialticket eingeführt. Ein Leistungsbezieher nach SGB II, XII oder Wohngeld muss damit nur 
noch den bereits im Regelsatz für Mobilität vorgesehenen Betrag einsetzen und kann nahezu 
rund um die Uhr den ganzen Monat den öffentlichen Nahverkehr in Fürth nutzen.  
 
Um  jedoch auch Berufstätigen, die auf Fahrten vor 9 Uhr angewiesen sind und deren 
Fahrkosten grundsätzlich bereits über ihren Freibetrag abgegolten sind, einen weiteren Anreiz 
zu bieten, erhalten diese zum regulären Jahres-Abo ohne Ausschlusszeit einen monatlichen 
Zuschuss in Höhe von 10 €. 
Personen, die nur sporadisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und eine Monatskarte 
(Solo 31) oder ein Abo 3 bzw. Abo 6 kaufen, erhalten Mobilitätstaler in Höhe von 15 €/Monat.  
 
Die noch nicht verbrauchten Mobilitätstaler verlieren zum 01.01.16 ihre Gültigkeit, da ab Januar 
2016 neue 15 €-Mobilitätstaler eingeführt werden bzw. der 10 €-Zuschuss für das Jahres-Abo 
ohne Ausschusszeit direkt überwiesen wird.  
 
Das neue System des Sozialtickets ist ausreichend, um allen Personen mit keinem oder nur 
geringem Einkommen die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu günstigen Konditionen zu 
ermöglichen.  
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 14.10.2015 
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__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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Preistufe B B mit Zuschuss Preisstufe A A mit Zuschuss Zuschuss  

9-Uhr-Jahres-Abo (mtl.) 25,00 € 25,00 € 35,00 € 35,00 € 0,00 €

Jahres-Abo (mtl.) 46,70 € 36,70 € 56,90 € 46,90 € 10,00 €

Solo 31 63,60 € 48,60 € 74,10 € 59,10 € 15,00 €

Abo 3 (mtl. bei Barzahlung) 57,60 € 42,60 € 68,50 € 53,50 € 15,00 €

Fahrscheine

Sozialticket 2016

Ö  4Ö  4
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SzA/094/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Zusammenfassung der IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für 
Arbeitssuchende – Strukturen – Prozesse – Wirkungen, Bielefeld 2013 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
Zusammenfassung der IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende, Strukturen – Prozesse 
– Wirkungen, Bielefeld 2013 durch Ref.IV/Stab-Pl (PDF, 27 Seiten)  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten nimmt die vom Referat für 
Soziales, Jugend und Kultur im Rahmen der Armutsdiskussion vorgelegte Zusammenfassung der 
IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende, Strukturen – Prozesse – Wirkungen, 
Bielefeld 2013 zur Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Armutsdiskussion wurde von Referat IV/Stab-Planung eine Zusammenfassung 
der 379 Seiten umfassenden Bilanz des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit, Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende, Strukturen - 
Prozesse – Wirkungen, Bielefeld 2013 erstellt, die dem Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten hiermit zur Kenntnis gegeben wird und der Beschlussvorlage als 
Anlage (PDF, 27 Seiten) beigefügt ist. 
 
Die Zusammenfassung gliedert sich nach einer Vorbemerkung in Anlehnung an die IAB-Bilanz 
Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende in folgende Abschnitte: 
 
1. Struktur, Dynamik und materielle Lage der Leistungsberechtigten 

a) Strukturdaten zu Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten 2012 
b) Entwicklung des Bestandes in den Jahren 2005 bis 2011 
c) Entwicklung und Ursachen von Zu- und Abgängen in der Grundsicherung 
d) Die materielle Lage der Leistungsberechtigten 
 

2. Aktivierung und Betreuung 
a) Konzessionsbereitschaft und Aktivierungsansätze 
b) Sanktionen und ihre Folgen 
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c) Beratung und Vermittlung in der Praxis 
d) Aktivierung und Lebensbewältigung 

 
3. Instrumente und ihre Wirkungen 

a) Maßnahmen zur Verbesserun der Eingliederungschancen 
b) Beschäftigungsförderung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
c) Beschäftigung schaffende Maßnahmen 
d) Maßnahme-Sequenzen im SGB II 

 
4. Personen mit spezifischen Problemlagen am Arbeitsmarkt 

a) Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II 
b) Frauen im SGB II 
c) Ältere Personen im SGB II 
d) Berufliche Rehabilitanden und Schwerbehinderte im SGB II 

 
5. Wie veränderte das SGB II den Arbeitsmarkt? 

a) Arbeitsmarktentwicklung 2009 bis 2012 
b) (Reform-)Effekte auf dem Arbeitsmarkt 
c) Atypische Beschäftigung und Niedriglohnbeschäftigung 
d) Übergänge in Beschäftigung 

 
6. Abschließendes Fazit durch das IAB 

 
 
Abgesehen von zahlreichen Details in der Zusammenfassung bestehen die wichtigen Inhalte und 
Erkenntnisse in folgenden vier Punkten: 
 
1. Wenngleich die Wirkungen der vom Bundesverfassungsgericht mit der Entscheidung vom 

09.02.2010 vor dem Hintergrund eines aus Art.1 Abs.1 GG in Verbindung mit dem 
Sozialstaatsgebot nach Art.20 Abs.1 GG abgeleiteten Grundrechts auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums eingeforderten und vom Gesetzgeber 2011 durch eine 
Neuberechnung der Regelsätze, die Bindung der Fortschreibung der Regelsätze an die Preis- und 
Lohnentwicklung und die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepakets beschlossenen 
Neuregelung des SGB II bei der IAB-Studie weitgehend unberücksichtigt blieben, da das 
verwendete Datenmaterial nur bis maximal Mitte 2012 reicht, dürfte sich die materielle Lage von 
SGB-II- und SGB-XII-Empfänger/innen seit der Neuregelung 2011 verbessert haben, wie dies 
bereits auf Seite 26 der in der Stadt Fürth vom Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten in der Sitzung am 13.02.2014 behandelten Fortschreibung des örtlichen 
Armutsberichtes für die Jahre 2011 und 2012 festgestellt wurde. Dieser Trend hat sich 2013 und 
2014 fortgesetzt, da der monatliche Eckregelsatz im Jahr 2013 von 374 € auf 382 € (+2,14 %) und 
im Jahr 2014 auf 391 € (+2,36 %) erhöht wurde. Wäre der monatliche Eckregelsatz weiterhin nach 
den Rentenanpassungen fortgeschrieben worden, hätten die Anpassungen im Jahr 2013 nur 0,25 
% und im Jahr 2014 nur 1,67 % betragen. Außerdem wurden in der Stadt Fürth zum 01.07.2014 
die Mietobergrenzen erhöht, die gegenüber der letzten Anhebung zum 01.04.2006 beispielsweise 
für einen Ein-Personen-Haushalt von 300 € auf 348 € im Monat (+16,1 %) und für einen Zwei-
Personen-Haushalt von 365 € auf 431 € im Monat (+18,1 %) stiegen. 
 
Trotz der verfassungskonformen Ausgestaltung der Leistungen und der damit eingetretenen 
Verbesserungen dürfte es aber bei den Befunden des IAB geblieben sein, dass partielle 
Versorgungsdefizite bei der Winterbekleidung, durch feuchte Böden und Wände und durch 
Verzug bei der Zahlung der Miete auftreten, es den Leistungsberechtigten nur in relativ geringem 
Umfang gelingt, einen festen Betrag im Monat zu sparen und Rücklagen für Ersatzbeschaffungen  
zu bilden, und sich außerdem ein größerer Teil der Kinder im SGB II keine einwöchige 
Urlaubsreise im Jahr leisten kann. Die Aussagen des IAB zur Lebenslage von Kindern und 
Familien sind schon deshalb von Relevanz, weil Kinder, und darunter vor allem Kinder von 
Alleinerziehenden, im Vergleich zur Gesamtheit und zu anderen Altersgruppen überproportional 
stark Leistungen nach dem SGB II beziehen. 
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2. Während sich bei dem im SGB II seit 2005 vorgegebenen Ziel der Existenzsicherung durch die 
vom  Bundesverfassungsgericht mit der Entscheidung vom 09,02.2010 und die  2011 vom 
Gesetzgeber vollzogene  Neuregelung durchaus Verbesserungen abzeichnen, sind die 
Erkenntnisse des IAB in Bezug auf das gesetzliche Ziel, die Bedürftigkeit durch Vermittlung in 
Arbeit zu überwinden, eher ernüchternd, weil erwerbsfähige SGB-II-Empfänger/innen zu etwa 
70 % mindestens ein Vermittlungshemmnis (z.B. fehlender Schul- und Berufsabschluss, 
mangelnde Sprachkenntnisse, gesundheitliche Beeinträchtigungen Alter, unzureichende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten) aufweisen und sich die Erwerbsformen seit 1991 erheblich 
verändert haben. 
 
Verfügten 1991 von 37,056 Millionen Erwerbstätigen noch 71,5 % über die 
Standarderwerbsformen selbstständiger Arbeitgeber (4,4 %) und unbefristete Beschäftigung mit 
mehr als 31 Wochenstunden (67,1 %), waren 2011 von 39,869 Millionen Erwerbstätigen nur noch 
57,7 % in den Standarderwerbsformen selbstständiger Arbeitgeber (4,7 %) und unbefristete 
Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden (52,9 %) tätig. Gleichzeitig war der Anteil 
atypischer Erwerbsformen wie Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 31 Wochenstunden, 
geringfügige Beschäftigung, befristete Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden, Leiharbeit 
mit mehr als 31 Wochenstunden und Ein-Personen-Selbstständige von 21,5 % im Jahr 1991 auf 
29,7 % im Jahr 2011 gestiegen (vgl. auch die als Anlage beigefügte Zusammenfassung, S.24f.). 
 
Vor diesem Hintergrund liegt die Chance für SGB-II-Empfänger/innen, einen Arbeitsplatz zu 
finden, ohne Vermittlungshemmnisse lediglich bei 23,4 % und reduziert sich mit jedem 
Vermittlungshemmnis um die Hälfte bis sie bei vier und mehr Vermittlungshemmnissen gegen Null 
tendiert. Außerdem führen die weit verbreitenden Vermittlungshemmnisse dazu, dass für SGB-II-
Empfänger/innen überproportional nur atypische Beschäftigungen in Frage kommen, die 
entweder instabil (befristet) oder nicht bedarfsdeckend sind (geringfügige Beschäftigung), 
womit wiederum das Problem des ergänzenden Leistungsbezugs bei Erwerbstätigkeit 
zusammenhängt, von dem knapp 30 % aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II 
betroffen waren. 
 
Zur Verbesserung der Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration sah das SGB II von Anfang an 
eine Reihe von Eingliederungsmaßnahmen vor (z.B. Vermittlungsgutscheine, 
Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber, Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvariante 
unter den Voraussetzungen der Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses sowie 
Arbeitsgelegenheiten nach der Entgeltvariante auch in erwerbswirtschaftlichen 
Beschäftigungsfeldern), die vom IAB auf ihre Wirksamkeit untersucht wurden. Dabei stellte das 
IAB fest, dass vor allem betriebliche Maßnahmen und vollqualifizierende 
Ausbildungsverhältnisse zu einer dauerhaften Integration in den Arbeitsmarkt führten, wie 
sie in den Arbeitsmarkt- und Eingliederungsprogrammen des Jobcenter Fürth/Stadt seit 2011 im 
Rahmen der begrenzten Eingliederungsmittel des Bundes auch schwerpunktmäßig befürwortet 
und praktiziert wurden. 
 

3. Durch die Beschreibung des IAB im Abschnitt über die Arbeitsmarktentwicklung 2009 bis 2012, 
dass  die Langzeitarbeitslosigkeit von 1,72 Millionen Personen im Jahr 2007 auf jeweils etwa 1 
Million Personen in den Jahren 2010 bis 2012 zurückging, dieser Rückgang aber weniger auf 
einen Abbau des Bestandes an Langzeitarbeitslosen zurückzuführen, sondern ein Ergebnis 
rückläufiger Zugänge an Langzeitarbeitslosen war, wird auch deutlich,  dass die 
Arbeitsmarktreformen wohl in erster Linie im Bereich des SGB III Beschäftigungswirkungen 
entfalteten, weil sich Arbeitslose dort seit der Reform sofort nach Eingang einer Kündigung bei 
den Arbeitsagenturen melden müssen, die Leistungsdauer des Arbeitslosengeldes I in der Regel 
auf ein Jahr begrenzt ist und anschließend bei Bedürftigkeit die Überweisung in den Rechtskreis 
des SGB II oder bei Nichtbedürftigkeit wegen zu hoher Einkommen und Vermögen der Verweis 
auf die Privatvorsorge erfolgt. Außerdem stehen die nach Kündigungen im SGB III auftauchenden 
Arbeitslosen aufgrund ihrer vorangegangenen Erwerbstätigkeit viel näher am Arbeitsmarkt als 
Langzeitarbeitslose nach dem SGB II, was die Vermittlung erleichtert. 
 
Da der Anteil der Arbeitslosen im SGB II an allen Arbeitslosen im Jahr 2009 erstmals seit 
Einführung der Grundsicherung im Jahr 2005 gesunken war, aber durch die konjunkturelle 
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Erholung in den Jahren 2011 und 2012 wieder auf knapp 70 Prozent aller Arbeitslosen stieg, 
erklärt das IAB in der Studie Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende auch, dass der 
steigende Anteil eher arbeitsmarktferner Personen an den Arbeitslosen andeutet, dass es in 
Zukunft noch schwieriger werden dürfte, die Profile der Arbeitslosen mit den Anforderungen 
der Betriebe in Einklang zu bringen, und vor allem die Gruppe der Langzeitarbeitslosen die 
größten Probleme bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt habe. Insofern stellen die 
drei Anträge des Jobcenters Fürth/Stadt auf Fördermittel aus Bundes- und 
Landesprogrammen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit wichtige Schritte dar, um 
die Eingliederungschancen von Langzeitarbeitslosen auch vor Ort zu erhöhen.  
 

4. Während zur Bekämpfung der bestehenden und nicht unerheblichen Langzeitarbeitslosigkeit 
durch Förderprogramme des Bundes und der Länder seit 2014 Maßnahmen initiiert wurden, 
spielen allgemeine und spezifische Maßnahmen zur prophylaktischen Reduzierung der 
Arbeitsmarkt- und Existenzsicherungsrisiken für die demografisch nachrückende Generation der 
Kinder in der öffentlichen Diskussion noch keine größere Rolle, wobei der Trend, dass die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes seit den 1980er Jahren permanent gestiegen sind und in 
Zukunft durch die Wissens- und Informationsgesellschaft noch weiter steigen werden, eigentlich 
nicht zu übersehen ist. 
 
 Entgegengewirkt kann den in Zukunft weiter steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes nur 
durch eine Anhebung des Bildungs- und Qualifikationsniveaus, weil nicht oder zu gering 
qualifizierte Kinder in Zukunft ebenso schwer eine existenzsichernde Arbeit oder Erwerbstätigkeit 
finden werden, wie dies bereits heute bei nicht oder zu gering qualifizierten Erwachsenen aller 
Altersgruppen der Fall ist. 
 
 Mit dem Projekt TANDEM gibt es zwar in der Stadt Fürth einen Ansatz, die Arbeitsmarkt- und 
Existenzsicherungsrisiken auch prophylaktisch für die nachrückende Generation der Kinder zu 
reduzieren. Hier sollte aber einmal über zusätzliche und alle relevanten Bereiche umfassende 
Maßnahmen, Abstimmungs- und Organisationsschritte nachgedacht werden, da wir in der Stadt 
Fürth nicht nur 42  Familien und 81 Kinder haben, die aktuell von TANDEM betreut werden, 
sondern Ende 2014 insgesamt 2.678 unter 15-Jährige hatten, die im SGB II festhingen und zu 
rund 70 % in Haushalten lebten, wo die Erwachsenen nicht oder zu gering qualifiziert waren und 
deshalb Probleme hatten, existenzsichernde oder überhaupt Arbeit zu finden. Außerdem müssten 
sich auch Bund und Länder noch viel stärker mit Fragen der prophylaktischen Reduzierung der 
Arbeitsmarkt- und Existenzsicherungsrisiken für die demografisch nachrückende Generation der 
Kinder befassen, ihre Politik entsprechend ausrichten und vielleicht auch begleitende 
flächendeckende Förder- und Unterstützungsprogramme auflegen, da Maßnahmen zur 
prophylaktischen Reduzierung der Arbeitsmarkt- und Existenzsicherungsrisiken für die 
demografisch nachrückende Generation der Kinder nicht nur einzelne Kommunen, sondern die 
gesamte Bundesrepublik Deutschland betreffen. 

 
Zahlreiche weitere Details zu den Strukturen, Prozessen und Wirkungen des SGB II können der als 
Anlage beigefügten Zusammenfassung der IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (PDF, 27 Seiten) entnommen werden. 
 

Zur Beschlussfassung wird vorgeschlagen, die Zusammenfassung zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  
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Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Dr. Richard Roth, Ref.IV/Stab-Pl 
Tel. 974-1045 
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IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II 2005 bis 
2012/13) 
 
Hier: Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Strukturen – Prozesse – Wirkungen, Bielefeld 2013 
 
Vorbemerkung 
 
In Nachfolge der 2009 erschienenen und 353 Seiten umfassenden Bilanz des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Aktivierung, Erwerbstätigkeit und 
Teilhabe. Vier Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bielefeld 2009, deren Er-
gebnisse bis Dezember 2009 von der Sozialplanung zusammengefasst worden wa-
ren, um die Erkenntnisse aus der Fortschreibung des Armutsberichtes der Stadt 
Fürth für das Jahr 2008 und die Ergebnisse der vom Institut für Soziologie der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführten Umfrage zur Lebenssi-
tuation der von Armut in der Stadt Fürth betroffenen Menschen zu ergänzen und 
gleichzeitig eine Grundlage für die vom Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Senioren-
angelegenheiten in der Sitzung am 23.10.2009.beschlossenen Diskussion und Vor-
schlagsentwicklung im Arbeitskreis Armut zu schaffen, fasst die im Dezember 2013 
veröffentlichte und 379 Seiten umfassende Bilanz des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB), Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende. Strukturen – 
Prozesse – Wirkungen, Bielefeld 2013 die Ergebnisse der bei den Arbeitsmarktre-
formen (Hartz I bis IV) gesetzlich vorgeschriebenen und im Auftrag des BMAS vom 
IAB durchgeführten Forschungsarbeiten zum SGB II aus den Jahren 2009 bis 2012 
zusammen. 
 
Der Titel der IAB-Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende ist aller-
dings etwas irreführend, weil das verwendete Datenmaterial nur bis maximal Mitte 
2012 reicht. Damit bleiben auch die Wirkungen der vom Bundesverfassungsgericht 
mit der Entscheidung vom 09.02.2010 vor dem Hintergrund eines aus Art.1 Abs. GG 
in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot nach Art.20 Abs.1 GG abgeleiteten Grund-
rechts auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums eingeforder-
ten und vom Gesetzgeber 2011 durch eine Neuberechnung der Regelsätze, die Bin-
dung der Fortschreibung der Regelsätze an die Preis- und Lohnentwicklung und die 
Einführung eines Bildungs- und Teilhabepakets beschlossenen Neuregelung des 
SGB II weitgehendunberücksichtigt.1 

                                            
1 Nach einer Einschätzung auf Seite 26 der in der Stadt Fürth vom Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 

Seniorenangelegenheiten in der Sitzung am 13.02.2014 behandelten Fortschreibung des örtlichen 
Armutsberichtes für die Jahre 2011 und 2012 bildete die vom Bundesverfassungsgericht mit der Ent-
scheidung vom 09.02.2010 vor dem Hintergrund eines aus Art.1 Abs.1 GG in Verbindung mit dem 
Sozialstaatsgebot nach Art.20 Abs.1 GG abgeleiteten Grundrechts auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums eingeforderte und vom Gesetzgeber 2011 umgesetzte Neube-
rechnung der Regelsätze und die Bindung der Fortschreibung der Regelsätze an die Preis- und Loh-
nentwicklung sowie die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepakets nicht nur einen Durchbruch 
zur verfassungskonformen Ausgestaltung der Leistungshöhe, sondern auch einen wichtigen Schritt 
zur Bekämpfung der relativen Einkommensarmut. Waren die monatlichen Eckregelsätze des SGB II 
in den Jahren 2005 bis 2010 nur von 345 € auf 359 € und damit in fünf Jahren lediglich um 4,06 % 
gestiegen, stiegen sie danach bis 2012 auf 374 € und damit innerhalb von zwei Jahren um 4,17 % 
und bis 2014 auf 391 € und damit wiederum innerhalb von nur zwei Jahren erneut um 4,55 %. Mit 
einer Fortsetzung dieses Trends ist zu rechnen, da die Fortschreibung der Regelsätze nicht nur an 
die Lohnentwicklung, sondern auch an die Preisentwicklung gebunden ist. 

Ö  5Ö  5
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Gleichwohl wird im Rahmen der Fortschreibung der örtlichen Armutsberichtserstat-
tung die im Dezember 2013 erschienene Studie des IAB zu acht Jahren Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende hiermit von der Sozialplanung ebenfalls zusammengefasst, 
um die Erkenntnisse aus der Fortschreibung der örtlichen Armutsberichterstattung 
durch bundesweite Trends und Erkenntnisse zu ergänzen. Die Zusammenfassung 
der IAB-Bilanz orientiert sich dabei an der vom IAB gewählten Gliederung. 
 
 
1. Struktur, Dynamik und materielle Lage der Leistungsberechtigten 
 
a) Strukturdaten zu Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten 2012 
 
Im Juni 2012 gab es im Rechtskreis des SGB II deutschlandweit 3,3 Millionen Be-
darfsgemeinschaften, davon 2,2 Millionen in West- und 1,1 Millionen in Ostdeutsch-
land. Die deutschlandweit 3,3 Millionen Bedarfsgemeinschaften waren zu 53,6 % 
Singlehaushalte, zu 18,8 % Haushalte von Alleinerziehenden, zu 14,1 % Partner-
haushalte mit Kindern und zu 11,1 % Partnerhaushalte ohne Kinder (vgl. IAB, S.26).2 
In allen 3,3 Millionen Bedarfsgemeinschaften lebten damals knapp 6,2 Millionen Per-
sonen, davon 4,5 Millionen erwerbsfähige und 1,7 nichterwerbsfähige (vorwiegend 
Kinder unter 15 Jahren). Von den 4,5 Millionen erwerbsfähigen Personen waren 48,5 
% Männer und 51,5 % Frauen sowie gegliedert nach Altersstruktur 17,3 % unter 25-
Jährige, 63,8 % 25- bis 49-Jährige und 20,3 % 50- bis unter 65-Jährige (vgl. IAB, 
S.27). 
 
Unterschiede gab es auch beim Arbeitsmarktstatus. Von den deutschlandweit ins-
gesamt 4,5 Millionen erwerbsfähigen Personen im Rechtskreis des SGB II waren im 
Juni 2012 lediglich 1,9 Millionen (42,7 %) arbeitslos, während 2,6 Millionen (57,3 %) 
nicht als arbeitslos geführt wurden. 
Der häufigste Grund für Nichtarbeitslosigkeit war, dass Personen als sogenannte 
Aufstocker einer ungeförderten Erwerbstätigkeit nachgingen, die ein Volumen von 
mehr als 15 Wochenstunden umfasste, deren Einkommen aber den Lebensunterhalt 
der Bedarfsgemeinschaft nicht vollständig abdeckte (rund 655.000 Personen oder 
14,7 % aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten).3 
Gleichzeitig befanden sich knapp 460.000 erwerbsfähige Personen (10,3 %) in ar-
beitsmarktpolitischen Maßnahmen, 330.000 erwerbsfähige Personen (7,5 %) in 
Schule, Studium oder Ausbildung, 300.000 erwerbsfähige Personen (6,7 %) in einer 
Erziehungs- oder Pflegezeit, knapp 260.000 erwerbsfähige Personen (5,8 %) in kurz-
zeitiger Arbeitsunfähigkeit, 230.000 erwerbsfähige Personen (5,2 %) in vorruhe-
standsähnlichen Regelungen und knapp 260.000 erwerbsfähige Personen (5,8 %) in 
einem statistisch nicht zuordenbaren Status (vgl. IAB, S.28f.). 
                                                                                                                                        

 
2 Zum Vergleich: In der Stadt Fürth waren im Rechtskreis des SGB II zum 31.12.2012 von 4.650 Be-

darfsgemeinschaften 54,5 % Singlehaushalte, 21,6 % Haushalte von Alleinerziehenden, 14,6 % 
Haushalte von Partnern mit Kindern und 9,5 % Haushalte von Partnern ohne Kinder. Eigene Be-
rechnungen aufgrund der Angaben in: Fortschreibung des Armutsberichtes für die Jahre 2011 und 
2012. Vorlage zur Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten am 
13.02.2014, S.15. 

3 Zum Vergleich: In der Stadt Fürth waren zum 31.12.2012 von 6.295 erwerbsfähigen Leistungsbezie-
her/innen 1.460  Personen Aufstocker/innen (23,2 %). Vgl. zu den Angaben: Fortschreibung des Ar-
mutsberichtes für die Jahre 2011 und 2012. Vorlage zur Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- 
und Seniorenangelegenheiten am 13.02.2014, S.20. 
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b) Entwicklung des Bestandes in den Jahren 2005 bis 2011 
 
Bei der Darstellung der Entwicklung des Bestandes verdeutlicht das IAB, dass in den 
Jahren 2005 bis 2011 deutschlandweit durchschnittlich 3,65 Millionen Bedarfsge-
meinschaften mit 6,9 Millionen Personen Leistungen der Grundsicherung bezogen. 
Das gesamte Ausmaß der Hilfebedürftigkeit werde jedoch erst deutlich, wenn anstel-
le der Durchschnittswerte die Zahl der insgesamt betroffenen Bedarfsgemeinschaften 
und Personen berücksichtigt werde. So unterstützte die Grundsicherung in den ers-
ten sieben Jahren nach Einführung des SGB II insgesamt 9,6 Millionen Bedarfsge-
meinschaften mit 14,6 Millionen Personen zumindest zeitweise. Gleichzeitig ging die 
durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit 2006 um rund 550.000 auf 3,4 
Millionen im Jahr 2011 und die Zahl der leistungsberechtigten Personen von 7,3 Mil-
lionen auf unter 6,4 Millionen zurück (vgl. IAB, S.29).4 
 
Trotz des Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften und der leistungsberechtigten Per-
sonen gab es zwischen 2005 und 2011 aber auch eine nicht unerhebliche Verfes-
tigung des Leistungsbezugs. So waren nach Angaben des IAB bis zum Jahresen-
de 2011 insgesamt 1,6 Millionen Personen in gut 760.000 Bedarfsgemeinschaften 
durchgängig auf Leistungen des SGB II angewiesen. „2011 war somit rund ein Viertel 
der Leistungsbezieher seit 2005 kontinuierlich auf Leistungen der Grundsicherung 
angewiesen, bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beträgt dieser Anteil 
rund 24 Prozent“ (IAB, S.29). Zusammen mit dem durchgängigen Leistungsbezie-
her/innen verfügten Ende 2011 bei 6,1 Millionen leistungsberechtigten Personen 64 
% über eine Leistungsbezugsdauer von zwei und mehr Jahren. Unter Berücksichti-
gung von Unterbrechungen des Leistungsbezugs für bis zu 31 Tage erhöhte sich der 
Anteil einer Leistungsbezugsdauer von zwei und mehr Jahren Ende 2011 sogar auf 
84 % der leistungsberechtigten Personen (vgl. IAB, S.30f.).5 
 
Mit Blick auf die Dynamik im SGB II verweist das IAB zunächst darauf, dass die Zahl 
der 2011 insgesamt hilfebedürftigen Personen (7,88 Millionen) deutlich über der 
durchschnittlichen Zahl an Leistungsberechtigten (6,35 Millionen) lag. Die Relation 
der insgesamt hilfebedürftigen Personen zur durchschnittlichen Zahl der Leistungs-
berechtigten habe sich über die Jahre hinweg seit 2005 nicht grundlegend verändert. 
(zwischen 128 % und 124 %), weshalb keine steigende Dynamik festzustellen sei. 
Auch ein weiterer Indikator, der Anteil der in einem Jahr durchgängig Leistungsbe-
rechtigten am Durchschnittsbestand (seit 2006 alljährlich zwischen 73 % und 75 %) 
verweise auf einen hohen Anteil von Dauerbezieher/innen (vgl. IAB, S.32).  
 
Etwas positiver wird vom IAB die Dynamik bei den arbeitslosen Leistungsberech-
tigten beurteilt, deren Zahl seit 2005 von gut 2,7 Millionen Personen kontinuierlich 
                                            
4 Zum Vergleich: In der Stadt Fürth ging die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der leistungsbe-

rechtigten Personen zwischen 2005 und 2011 ebenfalls zurück, und zwar von 5.420 Bedarfsgemein-
schaften mit 10.255 Personen zum 31.12.2005 auf 4.650 Bedarfsgemeinschaften mit 9.136 Perso-
nen zum 31.12.2011. Vgl. zu den Angaben: Fortschreibung des Armutsberichtes für die Jahre 2011 
und 2012. Vorlage zur Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten am 
13.02.2014, S.14. 

5 Wie im Einzelnen noch gezeigt werden wird, ist Langzeitbezug von zwei bzw. vier und mehr Jahren 
im SGB II auf verschiedene Ursachen wie unzureichende Einkommen bei Erwerbstätigkeit (zu gerin-
ge Arbeitszeit und/oder zu geringe Entlohnung) oder Kindererziehung und Pflege von Angehörigen 
oder Vermittlungshemmnisse durch fehlende Sprachkenntnisse, fehlende Schul- und Berufsausbil-
dung, Alter, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schwerbehinderung zurückzuführen, 
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abgenommen habe und 2011 nur noch knapp 2 Millionen Personen umfasste (vgl. 
IAB, S.34).6 Bei den erwerbstätigen Leistungsberechtigten, den sogenannten 
Aufstockern, habe zwar in der Anfangsphase der Grundsicherung ein Anstieg von 
341.000 Personen 2005 auf 513.000 Personen 2011 stattgefunden. Die Zahl der 
Aufstocker habe sich aber seit 2008 weitgehend stabilisiert. Von den Aufstockern des 
Jahres 2011 bezogen im Übrigen nur vier Prozent über den gesamten Zeitraum seit 
2005 neben der Erwerbstätigkeit gleichzeitig Leistungen des SGB II (vgl. IAB, S.34). 
 
 
c) Entwicklung und Ursachen von Zu- und Abgängen in der Grundsicherung 
 
Hier beschreibt das IAB zunächst die Zugänge in die Grundsicherung, bei denen 
Arbeitslosigkeit und zu geringes Arbeitsentgelt in knapp 61 % der Fälle die Hilfebe-
dürftigkeit verursachten. Weitere Gründe für Hilfebedürftigkeit waren in 21,7 % der 
Fälle das Aufbrauchen von Vermögen und Ersparnissen sowie in knapp 13 % der 
Fälle der Wegfall von Einkünften wie Krankengeld oder Unterhaltszahlungen (vgl. 
IAB, S.35f.). 
 
Bei den Abgängen aus der Grundsicherung, die nach der Zielsetzung des SGB II 
durch Arbeitsvermittlung anzustreben sind, wird vom IAB festgestellt, dass sich 
formale Ausbildungsabschlüsse positiv auf den Übergang in den Arbeitsmarkt aus-
wirkten, während fehlende Schul- und Ausbildungsabschlüsse die Übergangschan-
cen verringerten. Außerdem ergaben sich bezogen auf Altersgruppen deutlich ver-
minderte Ausstiegschancen für Leistungsberechtigte ab 50 Jahren. Das Geschlecht 
hatte auf die Übergangswahrscheinlichkeit in den Arbeitsmarkt bei Singles keinen 
Einfluss. Demgegenüber hatten Frauen mit Kindern das größte Risiko, ohne Er-
werbstätigkeit im Leistungsbezug zu verbleiben, während die Überwindung der Hilfe-
bedürftigkeit bei Männern durch die Präsenz von Kindern im Haushalt eher begüns-
tigt wurde (vgl. IAB, 39f.). 
 
„Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere die folgenden 
Risikomerkmale die Übergangswahrscheinlichkeit in den Arbeitsmarkt mindern: feh-
lende Bildungs- bzw. Ausbildungsabschlüsse, gesundheitliche Einschränkungen, ei-
ne lange Verweildauer im Leistungsbezug vor dem Untersuchungszeitraum, Alter 
(über 50 Jahre), Migrationshintergrund sowie die mangelnde Beherrschung der deut-
schen Sprache. Auch Mütter haben geringe Übergangschancen. Jeder dieser Fakto-

                                            
6 An dieser Stelle wird vom IAB bei der Beurteilung allerdings nicht darauf hingewiesen, dass durch 

die Einführung des SGB II im Jahr 2005 die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland stieg, weil die 
mit ehemaligen Arbeitslosenhilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, so-
fern erwerbsfähig und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend, plötzlich auch als arbeitslos einzu-
stufen waren. Vor dem Jahr 2005 galt diese Regelung nur im Bereich des BSHG, während die ehe-
malige Arbeitslosenhilfe auf die arbeitslose Person ausgerichtet war und Haushaltsangehörige nur 
bei der individuellen Leistungshöhe, nicht aber beim Arbeitsmarktstatus berücksichtigte.  Personen, 
die vor dem Jahr 2005 eine unter dem Existenzminimum liegende Arbeitslosenhilfeleistung bezogen, 
konnten ergänzend Leistungen nach dem BSHG beantragen und wurden erst dort als Bedarfsge-
meinschaft behandelt, wobei dann die Sozialhilfeträger für alle nicht erwerbstätigen, aber erwerbsfä-
higen Personen einer Bedarfsgemeinschaft als Leistungsvoraussetzung eine Arbeitslosenmeldung 
herbeiführten. Ende 2004 hatten beispielsweise in der Stadt Fürth 229 von 2.826 Arbeitslosenhilfe-
empfänger/innen zusätzlich laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG erhalten, was ei-
nem Anteil von 8,10 % aller Arbeitslosenhilfeempfänger/innen entsprach. Vgl. zu den Angaben: Fort-
schreibung des Armutsberichtes für die Jahre 2011 und 2012. Vorlage zur Sitzung des Beirates für 
Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten am 13.02.2014, S.12f. 
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ren mindert für sich genommen die Chance auf Erwerbstätigkeit um etwa die Hälfte“ 
(IAB, S.41). „Gerade wenn mehrere Risikofaktoren vorliegen, sinkt die Wahrschein-
lichkeit eines arbeitsmarktvermittelten Übergangs drastisch (…). Während die Wahr-
scheinlichkeit eines solchen Abgangs in der Gruppe der ‚risikofreien‘ Leistungsbe-
rechtigten immerhin bei 23,9 Prozent liegt, halbiert sich diese bei Vorliegen eines 
Risikofaktors auf 11,5 Prozent und bei einem zweiten erneut auf 6,2 Prozent. Bei drei 
gleichzeitig vorliegenden Hemmnissen sinkt die Chance, die Hilfebedürftigkeit durch 
die Aufnahme einer Beschäftigung zu überwinden, auf 4,3 Prozent und tendiert bei 
vier und mehr Risikofaktoren schließlich gegen null  …“ (IAB, S.42). 
 
Am Beispiel des Jahres 2008 analysiert das IAB auch die Arbeitsaufnahmen von 
erwerbsfähigem SGB-II-Empfänger/innen. Damals nahmen 1,1 Millionen Leistungs-
berechtigte insgesamt 1,2 Millionen sozialversicherungspflichte Beschäftigungsver-
hältnisse auf, von denen 69,4 % Vollzeitstellen, 18,1 % Teilzeitstellen mit mehr als 18 
Wochenstunden und 8 % Ausbildungsverhältnisse waren. Hinzu kamen 565.000 ge-
ringfügige Beschäftigungen. Von den 1,2 Millionen aufgenommenen sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse wurde mehr als ein Viertel mit Mitteln 
der Arbeitsmarktpolitik gefördert (vgl. IAB, S.42f.). 
Bei näherer Betrachtung der Arbeitsaufnahmen zeigt sich allerdings eine Reihe prob-
lematischer Aspekte, da ein erheblicher Teil der Arbeitsverhältnisse nicht bedarfsde-
ckend oder instabil war. „So wurde nur in gut der Hälfte aller Fälle ein bedarfsde-
ckendes Einkommen erzielt und über 44 Prozent der im Jahr 2008 aufgenommenen 
Beschäftigungsverhältnisse endete innerhalb eines halben Jahres“ (IAB, S.43). 
 
Zum Problem nicht bedarfsdeckender Erwerbstätigkeit wird vom IAB auch die 
Gruppe der Aufstocker im SGB II näher untersucht, zu der im Juni 2012 rund 1,3 
Millionen erwerbsfähige Personen oder knapp 30 % aller erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten zählten. Hinzu kommt, dass die Zahl aller Personen, die im Laufe eines 
Jahres Transferleistungen und Erwerbseinkommen kombinierten, zwischen 2005 und 
2010 etwa doppelt so hoch ausfiel wie der Jahresdurchschnitt. Wenngleich der über-
wiegende Teil der Aufstocker abhängig beschäftigt war, wobei geringfügige Beschäf-
tigung eine wichtige Rolle spielte, ist die Zahl der selbstständigen Aufstocker zwi-
schen 2007 und 2012 um etwa 50.000 auf 126.000 gestiegen, während sich bei den 
abhängig Beschäftigten keine größeren Veränderungen zeigten (vgl. IAB, S.46). 
 
Unter den erwerbstätigen Leistungsberechtigten sind Single-Bedarfsgemeinschaften 
die größte Einzelgruppe. Daneben zeigt die Betrachtung des Arbeitsumfangs, dass 
55,2 % aller abhängig beschäftigten Aufstocker einer geringfügigen Beschäftigung 
mit weniger als 15 Wochenstunden nachgehen. Während bei größeren Bedarfsge-
meinschaften der höhere Bedarf mitverantwortlich für die Bedürftigkeit ist, müssen 
bei Single-Bedarfsgemeinschaften Niedriglöhne als ausschlaggebend gelten. „Die 
durchschnittlichen Stundenlöhne der Aufstocker liegen in Westdeutschland bei sie-
ben, in den ostdeutschen Bundesländern bei sechs Euro“ (IAB, S.47). 
 
Die Frage, ob Aufstocker damit zu den Working Poor gehören, wird vom IAB unter 
Bezug auf eine Studie aus dem Jahr 2010 wie folgt beantwortet: „Den Ergebnissen 
von Bruckmeyer et al. (…) zufolge liegt die Mehrzahl der Bedarfsgemeinschaften, die 
über keine zusätzlichen Erwerbseinkünfte verfügen, unterhalb der 50%-
Armutsschwelle (…). Ausnahmen bilden Alleinerziehende sowie Paare mit drei und 
mehr Kindern. Verdient hingegen mindestens ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
etwas hinzu – und sei es nur durch eine geringfügige Beschäftigung – wird in den 
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meisten Fällen die Armutsschwelle von 50 Prozent überwunden, nicht aber der Be-
reich der Armutsgefährdung zwischen 50 und 60 Prozent des Medianeinkommens“ 
(IAB, S.51). Gleichzeitig gelingt es Vollzeitbeschäftigten zu 62 %, den Leistungsbe-
zug innerhalb eines Jahres zu beenden, bei geringfügig beschäftigten Leistungsemp-
fänger/innen sind es nur 21 % (vgl. IAB, S.51). 
 
Zu den selbstständigen Aufstockern, deren Zahl sich zwischen 2007 und 2012 um 
50.000 Personen auf 126.000 Personen erhöhte, bemerkt das IAB, dass auch dort 
Alleinstehende mit 44 % die größte Gruppe bilden, Unterschiede ergeben sich dage-
gen auf der Qualifikationsebene: „Sowohl im Vergleich zu den abhängig beschäftig-
ten Aufstockern als auch mit allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verfügen 
selbständig tätige Leistungsberechtigte im Durchschnitt über höhere Schulabschlüs-
se.… Ähnliche Unterschiede zeigen sich auch bei den Berufsabschlüssen, etwa dem 
Anteil der Meister/Techniker (9 % gegenüber 2 % bzw. 3%) und bei den Hochschul-
absolventen (20 % gegenüber jeweils 5 %). Hinsichtlich der Arbeitszeit und des Ein-
kommens ist der zentrale Befund …, dass selbständige Aufstocker trotz eines hohen 
Arbeitspensums nur geringe Einkünfte aufweisen“ (IAB, S.54). 
 
d) Die materielle Lage der Leistungsberechtigten 
 
Hier erinnert das IAB zunächst daran, dass die materielle Lage der Leistungsberech-
tigten bereits bei der 2009 erschienenen Bilanz des IAB, Aktivierung, Erwerbstätigkeit 
und Teilhabe. Vier Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende, Bielefeld 2009, ein 
wichtiges Forschungsfeld gewesen sei und zu dem Ergebnis geführt habe, dass das 
SGB II in den meisten Fällen die Grundversorgung der Leistungsberechtigten sicher-
gestellt habe, wenngleich bei einem Teil der Betroffenen mitunter Versorgungsdefizi-
te festzustellen waren. So hätten jeweils 6 bis 8 Prozent der ALG-II-Bezieher ange-
geben, dass sie sich keine warme Mahlzeit an Tag leisten können, die Wände der 
Wohnung feucht seien und es Probleme mit der pünktlichen Bezahlung der Neben-
kosten gebe. Größere Einschränkungen seien beim Erwerb angemessener Winter-
kleidung (17 %) und rezeptfreier Medikamente (20 %) sowie bei der Bildung von 
Rücklagen für größere Anschaffungen festzustellen gewesen. Zudem offenbarten 
sich Defizite im Bereich der sozialen und kulturellen Teilhabe (Freunde zum Essen 
einladen oder Besuche von Restaurants und kulturellen Veranstaltungen). 
 
Danach räumt das IAB ein, dass die Befunde zur materiellen Lage der Leistungsbe-
rechtigten in der 2013 erschienenen Studie, Acht Jahre Grundsicherung für Arbeits-
suchende. Strukturen – Prozesse – Wirkungen, Bielefeld 2013, weitgehend auf Da-
ten beruhen, die vor der vom Bundesverfassungsgericht durch die Entscheidung vom 
09.02.2010 veranlassten Neuregelung der SGB-II-Leistungen im Jahr 2011 entstan-
den sind und damit auch keinen Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit sich die 
materielle Lage der Leistungsberechtigten durch die Neuregelung verändert hat (vgl. 
IAB, S.62). 
 
Unabhängig von Veränderungen der materiellen Lage der Leistungsberechtigten hat-
te sich für die Lebensumstände von Kindern in SGB-II-Haushalten vor der Neu-
regelung des Leistungsrechts im Jahr 2011 ergeben, dass Kinder überproportio-
nal von Bedürftigkeit betroffen waren, weil im September 2010 in SGB-II-Haushalten 
1,82 Millionen unter 15-Jährige lebten, was einem Anteil von 16 % aller unter 15-
Jährigen entsprach, während der Anteil aller SGB-II-Empfänger/innen nur 10 % aller 
unter 65-Jährigen ausmachte (vgl. IAB, S.65). Daneben war der stark überproportio-
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nale Anteil von Kindern Alleinerziehender im SGB II auffällig. „Insgesamt betrachtet 
leben nur rund 14 Prozent aller Kinder in einem Alleinerziehenden-Haushalt. Bei Kin-
dern im Leistungsbezug hingegen liegt der Anteil derjenigen, die in einem Alleiner-
ziehenden-Haushalt leben, bei über 47 Prozent“ (IAB, S.66). 
Zugleich zeigte sich, dass die Grundversorgung von Familien mit Kindern (eine 
warme Mahlzeit am Tag, Toilette innerhalb der Wohnung, Etagenheizung) weitge-
hend gesichert war, während Versorgungsdefizite zum Teil bei der Winterbeklei-
dung (13 %), durch feuchte Böden und Wände (6 %) und durch Verzug bei der Zah-
lung der Miete (13 %) auftraten (vgl. IAB, S.68). Demgegenüber waren Versor-
gungsdefizite jenseits der Grundversorgung deutlich ausgeprägter. „So stellen 
unerwartete Ausgaben die Mehrheit der Familien im SGB-II-Bezug (52 %) vor Prob-
leme. Und lediglich jeder fünften Familie gelingt es, einen festen Betrag im Monat zu 
sparen… Besonders ausgeprägt ist die Unterversorgung bei Computern mit Internet-
anschluss“ (IAB, S.69). Noch deutlichere Einschränkungen zeigten sich im Bereich 
der sozialen und kulturellen Teilhabe. „Mehr als drei Viertel aller Kinder im SGB-II-
Bezug leben in Haushalten, die sich keine einwöchige Urlaubsreise im Jahr leisten 
können. Hingegen ist dies nur bei einem knappen Viertel der Kinder der Fall, die in 
Haushalten mit einer gesicherten Einkommensposition leben. Auch auf Einladungen 
zum Essen (46 %) oder Kino-, Theater- und Konzertbesuche (55 %) muss in SGB-II-
Haushalten verzichtet werden“ (IAB, S.70).  
 
 
2. Aktivierung und Betreuung 
 
Einleitend weist das IAB darauf hin, dass der paradigmatische Wechsel von einer 
„aktiven“ zu einer „aktivierenden“ Arbeitsmarktpolitik eines der wichtigsten Elemente 
der Arbeitsmarktreformen seit 2002 war. Bei der Aktivierung könne zwischen ver-
schiedenen Dimensionen unterschieden werden: 
 
- Zunächst einmal gehe es darum, durch Aktivierung die Zahl der potenziellen Er-

werbspersonen zu erhöhen und die Personen nicht passiv in Sozialsystemen zu 
versorgen. 
Bei der Frage, wer zum Gültigkeitsbereich der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik 
gehört, sei Deutschland im internationalen Maßstab weit gegangen: Alle Perso-
nen, die in der Lage sind, mindestens drei Stunden pro Tag zu arbeiten, gelten 
hierzulande als erwerbsfähig. 

- Zweitens gehe bei der Aktivierung darum, möglichst schnelle Übergänge aus Ar-
beitslosigkeit in Beschäftigung zu realisieren. 

- Drittens gehe es bei der Aktivierung um eine Stärkung der Eigeninitiative, wobei 
der direkte Kontakt zwischen Fachkräften und Leistungsberechtigten eine große 
Rolle spiele (vgl. IAB, S.77). 

 
Untersucht werden danach folgende Aspekte: Konzessionsbereitschaft und Aktivie-
rungsansätze, Sanktionen und ihre Folgen, Beratung und Vermittlung in der Praxis 
sowie Aktivierung und Lebensbewältigung. 
 
a) Konzessionsbereitschaft und Aktivierungsansätze 
 
Bei mehreren Befragungswellen des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung 
(PASS) zeigte sich bei ALG-II-Bezieher/innen mit Anteilen von 65 bis 80 Prozent der 
Befragten eine starke Bereitschaft, einen langen Arbeitsweg, ungünstige Arbeitszei-
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ten, eine Arbeit unter dem Qualifikationsniveau oder belastende Arbeitsbedingungen 
in Kauf zu nehmen. Anders war dies bei den Merkmalen Lohnhöhe und Wohnort-
wechsel, wo etwa die Hälfte der Befragten angab, keine geringere Lohnhöhe akzep-
tieren zu können, und 70 Prozent der Befragten einen Wohnortwechsel ausschlos-
sen (vgl. IAB,S.80). 
 
Bei der Lohnhöhe, den Arbeitssuchende zu akzeptieren bereit sind, gaben 70 % der 
Befragten einen Reservationslohn zwischen 4,30 Euro und 8,30 Euro an, woraus 
sich ein durchschnittlicher Reservationslohn von 6,29 Euro netto in der Stunde 
ergab, der sich im Niedriglohnsektor bewegte (vgl. IAB, S.81).7 Unterschiede beim 
durchschnittlichen Reservationslohn zeigten sich allerdings nach Haushaltsgröße. 
Während alleinstehende Personen angaben, für 6,07 € netto in der Stunde einer Er-
werbstätigkeit nachgehen zu wollen, nannten Personen in Haushalten mit zwei und 
mehr Kindern einen Nettoreservationslohn von 7,58 € in der Stunde (vgl. IAB, S.82). 
 
Neben den Befragungen der Betroffenen ergab eine Befragung von Betrieben in den 
Jahren 2005 und 2006, dass die Betriebe eine gestiegene Konzessionsbereitschaft  
von arbeitslosen Bewerber/innen und bereits beschäftigten Arbeitsnehmer/innen e-
her im Reformjahr 2005 als im Jahr 2006 beobachteten, wo sich die gesamtwirt-
schaftliche Lage verbessert hatte und das Arbeitsplatzangebot stieg (vgl. IAB, S.84). 
 
 
b) Sanktionen und ihre Folgen 
 
Zu den Sanktionen im SGB II8 stellt das IAB fest, dass Männer sehr viel häufiger 
sanktioniert werden als Frauen, insbesondere aber Jugendliche sehr viel häufiger als 
Personen mittleren und höheren Alters. Die deutliche Zunahme sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung während der Sanktion und im ersten Jahr ihres Wirksam-
werdens lasse zwar positive Wirkungen von Sanktionen als wahrscheinlich erschei-
nen (insbesondere bei der Altersgruppe ab 25 Jahren), sage aber wenig über die 

                                            
7 Bezogen auf das Jahr 2013 und die Angaben zu den Arbeitsentgelten, Löhnen und Gehälter aller 

Inländer entsprach ein durchschnittlicher Nettolohn von 6,29 € je Stunde bei einer Abzugsquote aller 
Arbeitnehmer für Sozialbeiträge und Lohnsteuer von 33,31 % einem Bruttolohn von 8,38 € je Stun-
de. Durch einen Anteil der Arbeitgeber für Sozialbeiträge in Höhe von 22,54 % der Bruttolöhne ent-
sprach der durchschnittliche Nettolohn in Höhe von 6,29 € je Stunde zugleich einem Bruttolohn mit 
Sozialbeiträgen der Arbeitgeber von 10,27 € je Stunde. Vgl. zu den Angaben der Arbeitnehmerent-
gelte, Löhne und Gehälter: Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.), Rentenversicherung in Zeit-
reihen, Berlin 2014, S.287. Im Jahr 2013 Nettolohn- und -gehaltssumme 777, 73 Mrd. €, Abzüge der 
Arbeitnehmer Lohnsteuer 186,91 Mrd. €, Sozialbeiträge 201,39 Mrd. €, Bruttolöhne und Bruttogehäl-
ter 1.165,52 Mrd. €, Sozialbeiträge der Arbeitgeber 252,79 Mrd. €, Arbeitnehmerentgelt gesamt 
1.429,37 Mrd. €. Gleichzeitig belief sich das gesamte Bruttoinlandsprodukt (in jeweiligen Preisen) 
2013 auf 2.809 Mrd. € (vgl. ebd., S.285). 

8 Die im SGB II gesetzlich vorgesehenen Sanktionen umfassen eine Kürzung des Regelbedarfs um 10 
Prozent bei Meldeversäumnissen oder um 30 Prozent bei anderen Pflichtverletzungen. Bei Perso-
nen unter 25 Jahren führen Pflichtverletzungen wie der Abbruch einer Maßnahme oder die Weige-
rung, eine angebotene Arbeit anzunehmen, allerdings dazu, dass der vollständige Regelbedarf ge-
strichen wird und nur noch die Kosten der Unterkunft übernommen werden. Sanktionen gelten in der 
Regel drei Monate. Bei wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres wird bei Erwachse-
nen eine Sanktion von 60 Prozent des Regelbedarfs verhängt und bei Jugendlichen und jungen Voll-
jährigen unter 25 Jahren sogar die komplette ALG-II-Leistung einschließlich der Kosten der Unter-
kunft gestrichen, was dazu führt, dass auch die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen (vgl. IAB, 
S.85). 
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Größenordnung dieses Effekts und über die Qualität und Nachhaltigkeit der Beschäf-
tigung aus. 
 
Mit Blick auf Jugendliche und junge Volljährige unter 25 Jahren verweist das IAB 
darauf, dass der Wegfall des kompletten Regelsatzes oder die Totalsanktion unter 
Einbeziehung der Wohnungskosten massiv in das Leben der Betroffenen eingreife 
und verfassungsrechtlich geschützte Werte wie die soziale und kulturelle Teilhabe 
tangieren könne. So stelle sich die Frage nach der Berechtigung von Sanktionen, die 
nur bei schuldhafter Regelverletzung gegeben sein kann. Soweit Überforderung oder 
psychische Probleme eine Rolle spielen, wären Sanktionen weder ein legitimes noch 
ein sinnvolles Mittel um regelkonformes Verhalten zu erzwingen (vgl. IAB, S.96). 
 
 
c) Beratung und Vermittlung in der Praxis 
 
Zur Ermittlung der Beratung und Vermittlung in der Praxis wurde ab Herbst 2008 vom 
Befragungsinstitut infras das Projekt Dienstleistungsprozesse am Arbeitsmarkt 
durchgeführt. Die Untersuchung umfasste insgesamt 16 Organisationseinheiten, un-
ter denen sich acht Grundsicherungsträger nach dem SGB II, davon wiederum sie-
ben ARGEn und eine zugelassene Optionskommune befanden. Ein wesentlicher Teil 
der Analyse bestand darin, die Gesprächsthemen zu verschiedenen Zeitpunkten des 
Beratungsprozesses zu identifizieren (vgl. IAB, S.98f.). 
 
Festgestellt wurde, dass bei mehr als der Hälfte der 99 beobachteten Erstgespräche 
konkrete Stellenangebote besprochen wurden und damit die Stellensuche gleich zu 
Beginn der Gespräche eine große Rolle spielte. Außerdem hatten in den Gesprä-
chen das Thema Förderung (vor allem Qualifizierungsmaßnahmen und Erstattung 
von Mobilitäts- und Bewerbungskosten) und das Thema Leistungsrecht durchgängig 
einen hohen Stellenwert. Daneben war die Durchführung des Profiling (Qualifikation, 
Motivation, Rahmenbedingungen und Leistungsfähigkeit) ein Kernthema der Erstge-
spräche (vgl. IAB, S.99f.). Allerdings wurde in einer Bewertung des Profilingprozes-
ses bei den Erstgesprächen auch festgestellt, dass zwischen dem Profiling und der 
Zielfestsetzung oft eine große Lücke klaffte und besondere Problemlagen wie Sucht 
oder Verschuldung relativ selten thematisiert wurden (vgl. IAB, S.100f.). 
 
Die thematische Analyse der Folgegespräche ergab, dass dort der Anteil der The-
men Stellensuche und Vermittlung zunahm. Zu den Standards gehörte dabei die Ab-
frage der Eigenbemühungen. Die Besprechung besonderer Problemlagen wie Be-
treuung von Kindern oder Pflegebedürftigen, Beziehungsprobleme, Schulden, psy-
chosoziale oder Suchtprobleme, von denen bei der Untersuchung ungefähr zwei 
Fünftel betroffen waren, nahm auch weiterhin keine große Rolle ein (vgl. IAB, 
S.101f.). 
 
Wie nach Abschluss der Gesprächsbeobachtungen geführte Telefoninterviews mit 
den 100 Teilnehmer/innen, davon 41 aus dem Bereich des SBG II ergaben, waren 
drei Viertel der Teilnehmer/innen aus dem Bereich des SGB II mit der Beratung sehr 
oder überwiegend zufrieden. Kritisch eingeschätzt wurde allerdings die Wirksamkeit 
der Beratung (vgl. IAB, S.104). „Aktivierungsmaßnahmen werden etwa von der Hälfte 
der Befragten als Orientierungshilfe angesehen, nur ein Viertel gibt an, bei der Stel-
lensuche wirksam unterstützt worden zu sein“ (IAB, S.105). Die Befragung zeigte 
aber auch, dass Beratung und Vermittlung nicht ausreichen, sondern zusätzlich flan-
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kierende Maßnahmen erforderlich sind, weil jeder fünfte Befragte von Familien- oder 
Partnerschaftsproblemen, von Suchtproblemen, schweren Erkrankungen naher Fa-
milienangehöriger oder eigenen schweren Erkrankungen in den letzten fünf Jahren 
berichtete (vgl. IAB, S.195). 
 
 
d) Aktivierung und Lebensbewältigung 
 
Hier werden vom IAB die Aspekte Individuelle Perspektiven, Aktivierung und Pflege 
sowie soziale Aktivierung behandelt. 
 
Unter dem Aspekt Individuelle Perspektiven beschreibt das IAB auch das Prekari-
sierungsrisiko,9 das vor allem bei unter 25-Jährigen hoch ist, die den Einstieg in Aus-
bildung und Erwerbstätigkeit noch nicht geschafft haben. 
Als „Kerngruppe der Prekarisierten“ werden allerdings 30- bis 40-jährige Männer mit 
geringer Qualifikation identifiziert, denen Maßnahmen des SGB II keinen Einstieg in 
stabile Beschäftigungsverhältnisse ermöglichen und bei denen der regelmäßige 
Wechsel zwischen geringfügiger Beschäftigung, befristeten Stellen, Zeitarbeit und 
Arbeitslosigkeit in einen „Prekaritätskreislauf“ führt, wobei die Betroffenen ab einem 
bestimmten Alter immer mehr resignieren und vielfach das Gefühl haben, abge-
schrieben zu sein. 
Demgegenüber sehen sich ältere Leistungsberechtigte häufig in einer arbeitsmarkt-
fernen Warteschleife und hoffen, dass sich mit dem Eintritt in die Alters- oder Er-
werbsunfähigkeitsrente ihre Situation verbessert. 
Auch Alleinerziehende befinden sich häufig in erwerbsbiografisch prekären Situatio-
nen (vgl. IAB, S.119). 
 

                                            
9 Der Begriff Prekarisierung ist etymologisch aus dem Adjektiv prekär (unsicher, weil widerruflich) ab-

geleitet. Er wurde von der französischen Arbeitssoziologie der 1980er Jahre geprägt und charakteri-
siert den Wandel vom Normalarbeitsverhältnis zu einer zunehmenden Zahl von Arbeitsverhältnissen 
mit zu geringer Arbeitsplatzsicherheit und Einkommenshöhe, durch die die Betroffenen nicht mehr 
ihre Existenz sicher bestreiten können  

  Nach einer Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) liegt prekäre Beschäftigung vor, 
wenn der Erwerbsstatuts nur eine geringe Sicherheit des Arbeitsplatzes und nur wenig Einfluss auf 
die Gestaltung der Arbeitssituation gewährt, ein arbeitsrechtlicher Schutz nur partiell gegeben ist und 
die Chancen auf eine materielle Existenzsicherung durch die betreffende Arbeit schlecht sind. 

  Das Statistische Bundesamt unterscheidet zwischen atypischen und prekären Beschäftigungen. 
Unter atypischen Beschäftigungen werden abhängige Beschäftigungsverhältnisse verstanden, die 
eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen: Befristung, geringfügige Beschäftigung, 
Teilzeitbeschäftigung mit 20 und weniger Wochenstunden, Zeitarbeitsverhältnisse. 

  Prekäre Beschäftigungen sind demgegenüber Beschäftigungsverhältnisse, die nicht geeignet sind, 
auf Dauer den Lebensunterhalt einer Person sicherzustellen oder deren soziale Sicherheit zu ge-
währleisten. 

  Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2012 in Deutschland 36,276 Mio. 
Erwerbstätige (Männer 19,514 Mio., Frauen 16,176 Mio.), darunter 4,013 Mio. Selbstständige (Män-
ner 2,735 Mio., Frauen 1,278 Mio.) und 32,124 Mio. abhängig Beschäftige (Männer 16,751 Mio., 
Frauen 15,372 Mio.). Von den 32,124 Mio. abhängig Beschäftigten waren 24,237 Mio. Normalarbeit-
nehmer/innen (Männer 14,346 Mio., Frauen 9,886 Mio.) und 7,891 Mio. atypisch Beschäftigte (Män-
ner 2,405 Mio., Frauen 5,486 Mio.). Von den 7,891 Mio. atypisch Beschäftigten (Männer 2,405 Mio., 
Frauen 5,486 Mio.) waren wiederum 2,735 Mio. (Männer 1,374,Mio., Frauen 1,362 Mio.) befristet, 
5,017 Mio. (Männer 0,736 Mio., Frauen 4,291 Mio.) in Teilzeit, 2,548 Mio. (Männer 0,573 Mio., Frau-
en 1,977 Mio.) geringfügig und 0,745 Mio. (Männer 0,515 Mio., Frauen 0,230 Mio.) in Zeitarbeit be-
schäftigt. Vgl.: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales 
2014, Wiesbaden 2014, S.352. 

104



11 
 

Unter dem Aspekt Aktivierung und Pflege verweist das IAB darauf, dass im SGB II 
die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt und die Vermeidung oder Verringerung der 
Hilfebedürftigkeit zwar oberste Priorität haben, dass es aber auch gesetzlich geregel-
te Ausnahmetatbestände gebe. So gilt beispielsweise eine Arbeit als nicht zumutbar, 
wenn sie mit der Pflege einer oder eines Angehörigen nicht vereinbar ist und die 
Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann.10 Wie eine auf den ersten 
vier Wellen des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) beruhende Stu-
die ergab, beträgt der Anteil von Personen, die Verwandte oder andere nahestehen-
de Personen pflegen, in SGB-II-Haushalten sieben Prozent. Die Pflegenden sind 
tendenziell eher Frauen, über 35 Jahre alt und haben einen höheren Bildungsstand 
(vgl. IAB, 120). Gemessen an allen nach § 10 SGB II von der Arbeitssuche freige-
stellten Personen beträgt der Anteil der wegen Pflegetätigkeit freigestellten Personen 
allerdings nur 25 Prozent. „Fast genauso häufig sind eigene gesundheitliche Beein-
trächtigungen, Kindererziehung oder – etwas seltener – die mittlerweile ausgelaufene 
Sonderregelung für ALG-II-Bezieher im Alter von über 58 Jahren ursächlich für die 
Befreiung“ (IAB, S.121). 
 
Unter dem Aspekt soziale Aktivierung erläutert das IAB zunächst, dass das aus den 
Niederlanden bekannte Konzept der sozialen Aktivierung, das dort auf soziale In-
tegration abzielt, in Deutschland noch nicht als eigenständiges sozialpolitisches Kon-
zept etabliert sei, aber außerhalb des SGB II zum Teil bereits praktiziert werde. 
Dazu gehören zum Beispiel so heterogene Ansätze wie Theater- oder Lesegruppen, 
Kurse für Rückengymnastik und Stressbewältigung oder für Haushaltsführung und 
Ernährung. Außerdem wurde im September 2010 die Möglichkeit zur Einrichtung von 
Aktivcentern nach § 16 Abs.1 SGB II in Verbindung mit § 46 Abs.1 Satz 1 SGB III 
geschaffen, die als niedrigschwellige Maßnahme angelegt sind, als zentrale inhaltli-
che Bestandteile Schlüsselqualifikationen (persönliche, soziale und methodische 
Kompetenzen) und Gesundheitsorientierung (Ernährung, Suchtproblematik, Stress-
bewältigung) vorsehen, zu einer beruflichen Qualifizierung oder Beschäftigungsauf-
nahme motivieren und schrittweise an diese Angebote heranführen sollen (vgl. IAB, 
S.122).11 
 
Zu den Erfolgsaussichten einer anschließenden Arbeitsvermittlung äußert sich das 
IAB eher skeptisch, spricht sich aber dennoch für soziale Aktivierung aus, da sie ei-
nen wichtigen Baustein zur Aktivierung von Personen darstelle, denen wichtige Res-
sourcen zur selbstständigen Beendigung der Hilfebedürftigkeit fehlen. „Für diese 
Gruppen sollten Maßnahmen in jedem Fall auch dann angeboten werden, wenn eine 
baldige Eingliederung in den Arbeitsmarkt unwahrscheinlich erscheint und daher 
auch nicht primär angestrebt wird“ (IAB, S.124). 
 
 
3. Instrumente und ihre Wirkungen 
 
Bei der Bilanz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente und ihrer Wirkungen verweist 
das IAB einleitend darauf, dass arbeitsmarktpolitische Instrumente für die Betreuung 
der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II einen hohen Stellenwert haben. 
                                            
10 Gleichzeitig wird bei häuslicher Pflege, die nach dem SGB XI Priorität genießt, auch das Pflegegeld 

nicht als Einkommen auf den Leistungsanspruch nach dem SGB II angerechnet. 
11 Wie Herr Meth auf fernmündliche Anfrage der Sozialplanung am 12.06.2015 mitteilte, ist die Eirich-

tung eines Aktivcenters seitens des Jobcenters Fürth/Stadt angedacht. Derzeit werden die Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten geprüft. 
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„So lag die Zahl der Zugänge in die verschiedenen Fördermaßnahmen seit Einfüh-
rung der Grundsicherung für Arbeitssuchende bis einschließlich 2011 jährlich bei 
über 1,5 Millionen, von 2007 bis 2011 sogar bei über zwei Millionen. Seit 2008 sind 
die Zugangszahlen insgesamt jedoch deutlich rückläufig. Im Jahr 2012 unterschritt 
die Zahl der Zugänge erstmals seit 2005 die 1,5 Millionen-Marke. Bis zu Jahr 2009 
dominierten die ‚Beschäftigung schaffenden Maßnahmen‘, darunter wiederum die – 
in der Öffentlichkeit besser als ‚Ein-Euro-Jobs‘  bekannten – ‚Arbeitsgelegenheiten in 
der Mehraufwandsvariante‘. Seit dem Jahr 2010 haben die ‚Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung’ den bisherigen Spitzenreiter jedoch knapp abge-
löst“ (IAB, S.129).12 
 
Außerdem erinnert das IAB bei der Bilanz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
und ihrer Wirkungen einleitend daran, dass dazu bereits während der ersten vier Jah-
re nach Einführung der Grundsicherung wichtige Forschungsergebnisse präsentiert 
werden konnten, die beispielsweise zeigten, dass die Beschäftigungswirkung betrieb-
licher Maßnahmen auch im SGB II am stärksten ausfiel, während öffentlich geförder-
te Beschäftigung nur wenig Wirkung entfaltete (vgl. IAB, S.129). Die aktuelle Bilanz 
des IAB zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten und ihren Wirkungen nach acht 
Jahren Grundsicherung gliedert sich in die Abschnitte Maßnahmen zur Verbesserung 
der Eingliederungschancen, Beschäftigungsförderung auf dem ersten Arbeitsmarkt, 
Beschäftigung schaffende Maßnahmen und Maßnahme-Sequenzen im SGB II. 
 
a) Maßnahmen zur Verbesserun der Eingliederungschancen 
 
Hier bilanziert das IAB zunächst den 2002 eingeführten Vermittlungsgutschein 
nach § 421g SGB III und seinen Einsatz als Ermessensleistung im SGB II. Von ins-
gesamt 780.000 im Jahr 2007 ausgegebenen Vermittlungsgutscheinen wurden in 
beiden Rechtskreisen (SGB II und SGB III) lediglich neun Prozent eingelöst. Zudem 
hatten im ersten Halbjahr 2007 nur sechs Prozent aller Empfänger/innen eines Ver-
mittlungsgutscheins drei Monate nach der Einlösung eine Beschäftigung aufgenom-
men, während im gleichen Zeitraum 21 Prozent auch ohne Vermittlungsgutschein 
eine Beschäftigung fanden (vgl. IAB, S.131). Daneben zeigten Untersuchungen aus 
dem Jahr 2010, dass Inhaber/innen eines Vermittlungsgutscheins mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung die besten Chancen hatten, eine Beschäftigung aufzunehmen, 
während die Ergebnisse für Personen ohne Berufsabschluss negativer ausfielen (vgl. 
IAB, S.132). „Insgesamt fällt auf, dass deutlich mehr Gutscheininhaber/-innen wäh-
rend der Gültigkeit des Gutscheins einen neuen Job ohne die Inanspruchnahme des 
Gutscheins finden als mit der Inanspruchnahme. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die 
Grundsicherung, sondern auch für den Bereich der Arbeitslosenversicherung“ (IAB, 
S.134). 
 

                                            
12 Zu dem vom IAB geschilderten Rückgang der Zahl der Zugänge in arbeitsmarktpolitische Maßnah-

men, die 2012 erstmals seit 2005 die 1,5-Milionen-Marke unterschritt, ist allerdings ergänzend an-
zumerken, dass der Bund die im Bundeshaushalt bereitgestellten Finanzmittel für Eingliederungs-
maßnahmen von 6,6 Mrd. € im Jahr 2010 auf 5,3 Mrd. € im Jahr 2011, auf 4,4 Mrd. € im Jahr 2012 
und auf 3,9 Mrd. € im Jahr 2013 und damit um insgesamt 2,7 Mrd. € (-40,9 %) verringert hat. Vgl. 
Wilhelm Adamy, Arbeitslosenversicherung und Hartz-IV-System. Bilanz des Jahres 2012 – Perspek-
tiven 2013, in Soziale Sicherheit 3/2013, S.105-117, hier: S.114. Siehe auch: Fortschreibung des 
Armutsberichtes für die Jahre 2011 und 2012. Vorlage zur Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozi-
al- und Seniorenangelegenheiten am 13.02.2014, S.28f. 

106



13 
 

Anschließend stellt das IAB zur Wirkung schulischer und beruflicher Trainings-
maßnahmen fest, dass betriebliche Trainingsmaßnahmen grundsätzlich eine höhere 
Eingliederungswirkung aufwiesen als schulische Trainingsmaßnahmen (vgl. IAB, 
S.135) und empfiehlt, insbesondere Bewerbungstraining mit besonderer Sorgfalt ein-
zusetzen, weil es die Beschäftigungschancen von Teilnehmer/innen nicht nur nicht 
befördert, sondern sogar gemindert hat und die Teilnehmer/innen bessere Integrati-
onschancen gehabt hätten, wenn sie an anderen schulischen Trainingsmaßnahmen 
teilgenommen hätten (vgl. IAB, S.137). 
 
Zur Förderung der beruflichen Weiterbildung äußert das IAB, dass diese im Be-
reich des SGB II nur in geringem Umfang eingesetzt werde, wozu auch die 2003 ein-
geführte Vorgehensweise beigetragen haben mag, nach der die Zuweisung nicht 
mehr unmittelbar durch die Vermittlungsfachkräfte, sondern über einen Bildungsgut-
schein erfolgt, der lediglich den Qualifikationsbedarf beschreibt, und es den Leis-
tungsberechtigten überlassen bleibt, sich das erforderliche Qualifizierungsprogramm 
eigenständig zu suchen (vgl. IAB, 137). Hierbei wurden durchaus nicht intendierte 
Selektionen festgestellt. So lösten etwa Personen mit geringem Bildungsniveau so-
wohl im SGB III als auch im SGB II ihren Bildungsgutschein unterdurchschnittlich 
häufig ein (vgl. IAB, S.138). Trotz des geringen Umfangs der beruflichen Weiterbil-
dung und der nicht intendierten Selektionen wurde aber auch deutlich, dass insbe-
sondere arbeitslose Männer in West- wie in Ostdeutschland durch anschließende 
Arbeitsaufnahmen davon profitieren konnten. „Die Förderung beruflicher Weiterbil-
dung kann somit durchaus auch im Bereich der Grundsicherung als wirksames In-
strument bewertet werden“ (IAB, S.139). 
 
b) Beschäftigungsförderung auf dem ersten Arbeitsmarkt 
 
Hier befasst sich das IAB zunächst mit dem Eingliederungszuschuss, der zur För-
derung der Lohnkosten von abhängigen Beschäftigungen für Arbeitslose an Arbeit-
geber gezahlt werden kann, die verpflichtet sind, das Beschäftigungsverhältnis auch 
eine bestimmte Zeit über die Förderdauer hinaus aufrechtzuerhalten oder den Zu-
schuss zurückzuzahlen. „Während in verschiedenen Untersuchungen der letzten 
Jahre die positive Beschäftigungswirkung dieses Förderinstruments wiederholt bestä-
tigt werden konnte, rückt die hier vorgestellte Studie dessen Umsetzung in den Job-
centern in den Vordergrund“ (IAB, S.140). Den Ergebnissen der Studie zufolge sind 
Eingliederungszuschüsse in den untersuchten Agenturen und Jobcentern ein ver-
trautes Instrument, das die Befragten als überwiegend positiv bewerten und vor allem 
stellenorientierte Vermittlungsfachkräfte als außerordentlich wichtig bewerten, um 
Arbeitssuchende mit Leistungseinschränkungen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. 
Daneben zeigten Betriebsbefragungen, dass Arbeitgeber bei Eingliederungszu-
schüssen nicht aufgrund der Höhe der Förderung mit einer Arbeitsagentur oder ei-
nem Jobcenter zusammenarbeiten, sondern aufgrund vorheriger Erfahrungen und 
der Dienstleistungsqualität (vgl. IAB, S.141). 
 
Neben dem zur Förderung von abhängigen Beschäftigungen an Arbeitgeber zu zah-
lenden Eingliederungszuschuss wurde vom IAB auch das Einstiegsgeld für Arbeits-
lose zur Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit untersucht, das mit 
knapp 20.000 Zugängen im Jahr 2009 zu den zahlenmäßig kleineren Instrumenten 
des SGB II gehörte. Bei der Inanspruchnahme war die Altersgruppe der 25 – bis 40-
Jährigen überrepräsentiert. Außerdem zeigte sich, dass Personen mit Fachhoch-
schulreife oder Abitur um rund das Dreifache überrepräsentiert waren. Dieses Miss-
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verhältnis zwischen niedrig und hoch Qualifizierten war bei weiblichen Geförderten 
noch ausgeprägter als bei männlichen. Allerdings dürfte die Tatsache, dass Ein-
stiegsgeldgründer über eine höhere Schul- und Berufsausbildung verfügten, auch 
damit zusammenhängen, dass formale Abschlüsse vielfach die Voraussetzung dafür 
sind, dass die Geförderten die notwendigen Kenntnisse für eine erfolgreiche Unter-
nehmensgründung besitzen (vgl. IAB, S.143f). 
 
c) Beschäftigung schaffende Maßnahmen 
 
Bei der Beurteilung der Beschäftigung schaffenden Maßnahmen befasst sich das 
IAB mit den Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvariante („Ein-Euro-Jobs“), 
den Arbeitsgelegenheiten nach der Entgeltvariante und Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen (ABM). Durch eine Neuregelung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
können ALG-II-Bezieher allerdings seit 2009 keine ABM-Förderung mehr in Anspruch 
nehmen. Zwischen 2007 und 2012 existierte mit dem Beschäftigungszuschuss (BEZ) 
noch ein weiteres arbeitsmarktpolitisches Instrument (vgl. IAB, S.146). 
 
Trotz der Vielfalt der Instrumente wurden seit der Einführung des SGB II im Jahr 
2005 vor allem Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvariante ( „Ein-
Euro-Jobs“) eingesetzt,13 bei denen eine Beschäftigungswirkung auch langfristig wei-
tegehend neutral geblieben sei. „Eine signifikante Verbesserung der Integrations-
chancen in ungeförderte Beschäftigung ließ sich nur bei Teilnehmerinnen in Westen 
Deutschlands ausmachen“ (IAB, S.147). 
 
Während bei Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvariante neben dem Be-
zug einer Leistung nach dem SGB II ein Mehraufwand in Höhe von bis zu 2 € je Ar-
beitsstunde entschädigt wurde, waren Arbeitsgelegenheiten nach der Entgeltvari-
ante und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen. Ein weiterer Unterschied zwischen den Instrumenten bestand in 
dem gesetzlich vorgeschriebenen Einsatzkontext. Während Arbeitsgelegenheiten 
nach der Mehraufwandsvariante und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Kriterien 
der Zusätzlichkeit und des öffentlichen Interesses erfüllen mussten, konnten Arbeits-
gelegenheiten nach der Entgeltvariante auch in erwerbswirtschaftlichen Beschäfti-
gungsfeldern zum Einsatz kommen. 
 
Unabhängig von der Tatsache, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Rechts-
kreis des SGB II ab dem Jahr 2009 nicht mehr gewährt werden konnten, stellte das 
IAB bei einem Vergleich der „Lock-in-Effekte“14 und der Beschäftigungswirkungen 

                                            
13 Zum Umfang der einzelnen Maßnahmen vgl.: IAB, Tabelle 4.7, S.151. Danach betrug der jährliche 

Zugang in Beschäftigung schaffende Maßnahmen bei Arbeitsgelegenheiten nach der Mehrauf-
wandsvariante 2005 = 603.900, 2006 = 704.500, 2007 = 667.100, 2008 = 643.700 und 2009 = 
596.100 Maßnahmen, bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 2005 = 61.600, 2006 = 
62.400, 2007 = 50.100 und 2008 = 60.400 Maßnahmen, die ab 2009 im Bereich des SGB II recht-
lich nicht mehr gewährt werden konnten, und bei Arbeitsgelegenheiten nach der Entgeltvariante 
2005 = 25.900, 2006 = 37.400, 2007 = 36.500, 2008 = 52.000 und 2009 = 85.100.Maßnahmen. 

14 Der Begriff „Lock.in-Effekt“ (Anbindungseffekt) bezeichnet in den Wirtschaftswissenschaften den 
Kosteneffekt, der bei einem Produkt-, Arbeitsplatz- oder Verfahrenswechsel ausgelöst wird  Je hö-
her diese Kosten ausfallen desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels, weshalb der 
Lock-in-Effekt von Anbietern bei Produkten nach dem Motto, der Verkauf eines Produktes ist nicht 
der Abschluss eines Geschäftes, sondern der Beginn einer Beziehung, gezielt eingesetzt wird, um 
Kunden möglichst dauerhaft an sich zu binden. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen ge-
schehen wie kostenlose oder relativ preisgünstige Zurverfügungstellung der Systemausstattung, zu 
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der Beschäftigung schaffenden Instrumente fest, dass Arbeitsgelegenheiten nach 
der Entgeltvariante bei allen untersuchten Gruppen zunächst zu den größten Lock-
in-Effekten, aber in der Folge auch zu den quantitativ bedeutsamsten positiven Be-
schäftigungswirkungen führten (vgl. IAB, S.153). 
 
Daneben ergaben 2013 veröffentlichte Ergebnisse von Befragungen der Betriebe, 
die Stellen für Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung stellten, dass die Teilneh-
mer/innen von den Betrieben vor allem dann für besonders geeignet erachtet wur-
den, wenn diese die sogenannten arbeitsmarktbezogenen soft skills wie Belastbar-
keit, Motivation, Zuverlässigkeit und Flexibilität erfüllten (vgl. IAB, S.156). Trotz der 
mehrheitlich positiven Einschätzung der Eignung von Ein-Euro-Jobbern für reguläre 
Beschäftigungsverhältnisse fanden Übergänge von Maßnahmeteilnehmer/innen nur 
in Betrieben statt, in denen wie beispielsweise bei Pflegetätigkeiten das Stammper-
sonal häufig wechselte oder in denen die Durchführung arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen zum Kerngeschäft gehörte (vgl. IAB, S.155). 
 
Die an Arbeitsgelegenheiten teilnehmenden SGB-II-Empfänger/innen bewerteten bei 
einer im Jahr 2012 durchführten Umfrage vor allem die mit der Maßnahme verbun-
dene soziale Integration als positiv, während die Chancen auf eine anschließende 
reguläre Beschäftigung eher gering eingeschätzt wurden. (vgl. IAB, S.158). Auf der 
Grundlage der Umfrageergebnisse stellt das IAB aber auch fest, dass die sozialinteg-
rative Funktion von Arbeitsgelegenheiten nur dann zum Tragen komme, wenn die 
Maßnahme freiwillig erfolgt und die Tätigkeiten umso positiver bewertet werden je 
höher die Qualifikationsanforderungen ausfallen (vgl. IAB, S.160). 
 
Zu der Frage, ob die seit 2005 besonders nach der Mehraufwandsvariante in nicht 
unerheblichem Umfang eingesetzten Arbeitsgelegenheiten mit einer Substitution 
oder Verdrängung regulärer Beschäftigungsverhältnisse verbunden waren, äu-
ßert das IAB, dass die bisher vorliegenden Studien keine Hinweise auf eine Verdrän-
gung regulärer Beschäftigungsverhältnisse ergaben. Vielmehr sei es so gewesen, 
dass Substitution bei den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten stattgefunden habe 
und auslaufende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch Arbeitsgelegenheiten er-
setzt wurden (vgl. IAB, S.171 und S.163). Allerdings dürfe das Risiko von Substituti-
on und Verdrängung regulärer Beschäftigung nicht vernachlässigt werden, weil sich 
gezeigt habe, dass der Fortbestand eines Fünftels der Einrichtungen von der Arbeits-
leistung der Teilnehmer/innen abhänge und bestimmte Dienstleistungen im kommu-
nalen und sozialen Bereich ohne die Unterstützung von Ein-Euro-Jobbern nicht er-
bracht werden. So sei der Einsatz von Ein-Euro-Jobbern zwischen 2005 und 2007 
vor allem in den Bereichen Betreuung von Kindern und Pflege von Erwachsenen und 
Älteren gestiegen (vgl. IAB, S.164). 
 
d) Maßnahme-Sequenzen im SGB II 
 
Nach der Betrachtung von Einzelmaßnahmen befasst sich das IAB auch mit der Be-
trachtung von Maßnahme-Ketten (Maßnahme-Sequenzen). Dabei zeigte sich, dass 

                                                                                                                                        
der die sich verbrauchenden Betriebsmittel dann nachgekauft werden müssen, oder durch techni-
sche Inkompatibilitäten mit Systemteilen von konkurrierenden Herstellern oder bei dauerhaften Um-
sätzen wirksam werdende Preisrabatte und Bonusprogramme  Lock-in-Effekte treten auch im Ar-
beitsverhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf und zwar dann, wenn mindestens ein 
Vertragspartner Kosten aufbringen muss, um den anderen Vertragspartner an sich zu binden (z.B. 
Kosten für das Erlernen betriebsspezifischer Fertigkeiten oder für Arbeitssuche und Einstellung). 
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der Übergang in die erste Maßnahme relativ lange dauert, da nach 200 Tagen ledig-
lich ein Viertel der untersuchten Teilnehmer/innen die erste Maßnahme angetreten 
hatte (vgl. IAB, S.165f.). Bei den im gesamten Beobachtungszeitraum an Maßnah-
men teilnehmenden Personen blieb es bei 60 % bei einer Maßnahme, etwa 25 % 
nahmen an zwei Maßnahmen, knapp 9 % an drei Maßnahmen und 3 % an vier und 
mehr Maßnahmen teil (vgl. IAB, S.166). Außerdem zeigte sich, dass bei allen vier 
Untergruppen Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvariante und nicht be-
triebliche Trainingsmaßnahmen dominierten. Die häufigste Kombination von zwei 
Maßnahmen waren zwei aufeinander folgende Arbeitsgelegenheiten nach der Mehr-
aufwandsvariante (20 %), gefolgt von zwei nicht betrieblichen Trainingsmaßnahmen 
(8,4 %) sowie von nicht betrieblichen Trainingsmaßnahmen und Arbeitsgelegenhei-
ten nach der Mehraufwandsvariante (8,3 %) und umgekehrt (6,4 %). Auffällig war, 
dass die Kombination von zwei Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsvarian-
te umso häufiger zum Einsatz kam, je älter eine Person war, je länger der Leistungs-
bezug andauerte und je geringer der Schulabschluss war (vgl. IAB, S.167). „Insge-
samt betrachtet legen die deskriptiven Befunde nahe, dass die Kombination mehre-
rer Förderinstrumente – zumindest teilweise – der Strategie folgt, die Teilnehmer/-
innen sukzessive an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen und so die Reintegration 
in reguläre Beschäftigung vorzubereiten“ (IAB, S.169). 
 
 
4. Personen mit spezifischen Problemlagen am Arbeitsmarkt 
 
Abgesehen von den bisherigen Aussagen über einzelne Personengruppen geht das 
IAB auch noch einmal dezidiert auf die Situation von Personen mit spezifischen Prob-
lemlagen am Arbeitsmarkt ein, zu denen im Rechtskreis des SGB II vor allem Ju-
gendliche und junge Erwachsene, Frauen, ältere Personen sowie berufliche Rehabili-
tanden und Schwerbehinderte gehören. 
 
a) Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II 
 
Unter Bezug auf eine Studie, deren Empirie auf die Zielvereinbarungsperiode 2005 
bis 2008 zurückgeht, stellt das IAB fest, dass – entgegen der Annahme des Gesetz-
gebers – ein großer Teil der jungen Erwachsenen im SGB II länger als ein Jahr auf 
Leistungen der Grundsicherung angewiesen war. Die Gründe dafür waren allerdings 
bei vielen nicht Arbeitslosigkeit, sondern Schul- oder Berufsausbildung oder Erwerbs-
tätigkeit (vgl. IAB, S.178). Die Studie ergab außerdem, dass sich andauernder Hilfe-
bezug weniger mit Verhaltensdefiziten, sondern vor allem mit einer geringen Qualifi-
kation, einem missglückten Übergang von der Schule ins Erwerbsleben und einer 
Herkunft aus sozial schwachen Familien erklären lässt (vgl. IAB, S,179). Das IAB 
zieht daraus den Schluss, dass sich der gesetzlich vorgeschriebene Vorrang für Qua-
lifizierung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker als bisher auf vollqua-
lifizierende Ausbildung konzentrieren müsse. „Der Erfolg einer Work-First-
Strategie, die Jugendliche oft in eine unpassende, schlecht entlohnte oder temporäre 
Tätigkeit ohne längerfristige Perspektive drängt, ist nach den Befunden dieser Studie 
zweifelhaft“ (IAB, S.180). 
 
Abgesehen von der Empfehlung, in Zukunft stärker als bisher vollqualifizierende 
Ausbildungen anzustreben, verweist das IAB bei der Gruppe der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen erneut darauf, dass von den arbeitspolitischen Instrumenten 
des SGB II insbesondere betriebliche Maßnahmen die Integration junger Leis-
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tungsberechtigter befördern und Arbeitsgelegenheiten die Integrationschancen ten-
denziell schmälern, weshalb Jugendlichen im Rahmen der unverzüglichen Vermitt-
lung nach § 3 Abs.2 SGB II mittlerweile Arbeitsgelegenheiten nicht mehr angeboten 
werden (vgl. IAB, S.192). 
 
Wie das IAB ausführt, zeigt schließlich ein Vergleich der Bildungssituation von jünge-
ren Personen aus Haushalten mit und ohne ALG-II-Bezug, dass der Leistungsbezug 
in ALG-II-Haushalten die ohnehin ausgeprägten sozialen Unterschiede bei den Bil-
dungschancen verstärkt (vgl. IAB, S.192).15 Vor diesem Hintergrund werde der Be-
reich Jugendliche und junge Erwachsene eine der großen Baustellen der Grundsi-
cherung bleiben. Letztendlich stelle sich dabei auch die Frage, ob es überhaupt sinn-
voll ist, „spezielle Regeln (Sofortprogramme, Sanktionen) für die Altersgruppe der 
Unter-25-Jährigen aufzustellen, weil diese auch immer die Gefahr der Fehlinterpreta-
tion mit sich bringen“ (vgl. IAB, S.192).16 
 
 
b) Frauen im SGB II 
 
Zu den spezifischen Problemlagen am Arbeitsmarkt von Frauen im SGB II stellt das 
IAB zunächst einmal fest, dass Frauen hinsichtlich ihrer Einkommenschancen wei-
terhin benachteiligt sind. Dass Frauen in Ost- und Westdeutschland auf unterschied-
liche Weise in den Arbeitsmarkt integriert sind, spiegele außerdem historische Unter-
schiede wider, die nachwirken. Dabei wirke sich das frauenspezifische Erwerbsmus-
ter westdeutscher Prägung tendenziell nachteilig auf die Erwerbschancen von Frau-
en aus. Das traditionelle Erwerbsmuster, das auch die Stellenangebote im Hilfepro-
zess des SGB II präge, sei umso ausgeprägter je ungünstiger die Kinderbetreuungs-
situation sei (vgl. IAB, S.205). Für Politik und Administration hieße „Aktivierung“ bei 
Frauen im SGB II demnach nicht, den Druck zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen, son-
dern die Rahmenbedingungen für eine Arbeitsaufnahme zu verbessern (vgl. IAB, 
S.206). 
 
Da zwar 60 Prozent der Alleinerziehenden im SGB II über eine Berufsausbildung und 
sogar einen Hochschulabschluss verfügen, aber auch 40 Prozent keinen Ausbil-
dungsabschluss haben, bedürfe es für diesen Personenkreis verbesserter Bedingun-
gen, um einen Berufsabschluss – auch in Teilzeit oder mit integrierter Kinderbetreu-
ung - zu erwerben. Gleichzeitig bleibt für eine Arbeitsaufnahme von Müttern im SGB 
II festzuhalten, dass Alter und Anzahl der Kinder ausschlagendgebend für einen er-
folgreichen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt sind. Erst wenn die Kinder mindes-
tens drei Jahre alt sind, steige die Wahrscheinlichkeit, eine Beschäftigung aufzuneh-
men. Dabei gelingt Alleinerziehenden häufiger der Übergang in Beschäftigung, wäh-
rend für Mütter in Paarhaushalten die Erwerbstätigkeit des Partners eine größere 
Rolle spielt. Die Teilnahme an Maßnahmen könnte in Westdeutschland durch ein 
umfangreicheres Betreuungsangebot erleichtert werden, während dies in Ost-
deutschland weitgehend gegeben ist. Für alleinerziehende Frauen bildet ein Minijob 
häufig die erste Möglichkeit, wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. Alleinerziehende 

                                            
15 Siehe dazu auch, IAB, S.191: „Mehr als 60 Prozent der ALG-II-Bezieher haben höchstens einen 

Hauptschulabschluss (30 % der Nicht-Bezieher).und nur fünf Prozent haben die Hochschulreife (37 
% der Nicht-Bezieher). Bei den mittleren Bildungsabschüssen ist das Verhältnis ausgeglichen.“  

16 Siehe zur kritischen Einstellung des IAB zu den für Jugendliche und jungen Volljährige im SGB II 
vorgesehenen Totalsanktionen auch: Ebd. S.96. 
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mit älteren Kindern und Frauen ohne Kinder haben dagegen höhere Chancen, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden (vgl. IAB, S.206). 
 
c) Ältere Personen im SGB II 
 
Zu den älteren Personen im SGB II verweist das IAB darauf, dass Untersuchungen 
von Trainingsmaßnahmen zeigten, dass es damit durchaus möglich sei, die Integra-
tionschancen von älteren Arbeitslosen zu verbessern, und zwar vor allem dann, 
wenn man sie in Kontakt mit Betrieben bringt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit der 
erleichterten Ausgliederung von Älteren aus dem Arbeitsmarkt über die 58er-
Regelung kritisch beurteilt, da sie ein Ausweg für diejenigen sei, die entweder aus 
gesundheitlichen Gründen keine geeignete Arbeit mehr finden oder die dem Aktivie-
rungssystem der Grundsicherung trotz finanzieller Einbußen den Rücken kehren wol-
len.17 
 
Für eine Aktivierung älterer Personen im SGB II spricht nach Ansicht des IAB auch, 
dass sich ein längerer Verbleib im Erwerbsleben positiv auf die Altersversorgung 
auswirke und somit eine wichtige Strategie gegen Altersarmut sei (vgl. IAB, S.217).18 
 
In diesem Zusammenhang äußert das IAB außerdem, dass eine Teilhabe an der drit-
ten Säule der Alterssicherung („Riester-Renten“) zumindest in den untersuchten Va-
riablen derzeit nur sozial stark selektiv und für einen Gutteil der Niedriglohnempfän-
ger/innen nicht gegeben sei. Zwar zahle jeder Zweite, der selbst oder dessen Partner 
mindestens 40 Jahre alt ist, in Deutschland in einen Altersvorsorgevertrag ein, unter 
den 20 Prozent Einkommensstärksten seien es aber immerhin zwei Drittel, während 
es unter den 20 Prozent Einkommensschwachen ohne ALG-II-Bezug nur jeder Dritte 
und unter den ALG-II-Beziehern sogar nur jeder Siebte sei (vgl. IAB, S.217). 
 

                                            
17 Die 58er-Regelung wurde im Übrigen vom Gesetzgeber bereits bis 01.01.2008 auf Personen be-

schränkt, die damals das 58. Lebensjahr vollendet hatten, und ist zum 31.03.2015 ausgelaufen, weil 
auch die jüngsten für die eingeschränkte 58er-Regelung in Frage kommenden Personen des Ge-
burtenjahrgangs 1949 die heraufgesetzte Regelaltersgrenze von 65 Jahren und drei Monaten in der 
Rentenversicherung erreicht hatten. 

18 Bei dem Ende 2013 in der Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende veröffentlichten 
Hinweis des IAB, dass ältere Arbeitslose durch eine Erwerbstätigkeit ihre Altersversorgung noch 
verbessern könnten, handelt es wohl eher um eine theoretische Einschätzung als um eine für breite 
Kreise realistische Strategie, da zum Beispiel eine jüngere, auf der 6. Welle des Panels Arbeits-
markt und soziale Sicherung (PASS) basierende Studie im Jahr 2014 ergeben hat, dass 40 Prozent 
der Arbeitslosengeld-II-Empfänger/innen nach eigener Einschätzung schwerwiegende gesundheitli-
che Einschränkungen aufweisen und arbeitslose Grundsicherungsempfänger/innen von gesundheit-
lichen Einschränkungen stärker betroffen sind als erwerbstätige Leistungsbezieher/innen und sogar 
wesentlich stärker als Erwerbstätige ohne Leistungsbezug. Vgl. Johannes Eggs, Mark Trappmann, 
Stefanie Unger, Grundsicherungsempfänger und Erwerbstätige im Vergleich. ALG-II-Bezieher 
schätzen ihre Gesundheit schlechter ein, in: IAB-Kurzbericht, Nr.23/2014, Nürnberg 2014, S.1-8. 
Zum anderen wurde bei der Einschätzung einer Verbesserung der Altersversorgung durch Aktivie-
rung älterer Personen für den Arbeitsmarkt nicht berücksichtigt, dass durch die 2001 vom Gesetz-
geber bis 2030 beschlossene sukzessive Absenkung des allgemeinen Rentenniveaus nach 45 Ver-
sicherungsjahren von 53 % auf 43 % des Nettolohns der Nutzen zusätzlicher Rentenbeitragsleis-
tungen im Vergleich zu den bisher erworbenen Rentenansprüchen von Jahr zu Jahr sinkt. In den 
Wirtschaftswissenschaften wird ein abnehmender Grenznutzen in Anlehnung an Carl Menger 
(1840-1921) gemeinhin für eine Abnahme der Investitionen in Produktion und Beschäftigung ver-
antwortlich gemacht. Warum sollte dies nicht auch für die Arbeits- und Erwerbsbereitschaft älterer 
Arbeitsloser gelten, die nach eigenen Angaben zudem mit schwerwiegenden gesundheitlichen Ein-
schränkungen zu kämpfen haben? 
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d) Berufliche Rehabilitanden und Schwerbehinderte im SGB II 
 
Zu den spezifischen Problemlagen am Arbeitsmarkt von beruflichen Rehabilitanden 
und Schwerbehinderten verweist das IAB auf die Ergebnisse eines Forschungsbe-
richtes zur Wiedereingliederung von Rehabilitanden, die an einer Maßnahme der 
Bundesagentur für Arbeit teilnahmen. Der Forschungsbericht zeige, dass die Er-
werbschancen unter anderem vom Zeitpunkt des Auftretens der Behinderung beein-
flusst werden, wobei Rehabilitanden, deren Behinderung im jungen Erwachsenenal-
ter aufgetreten ist, bessere Eingliederungschancen haben als solche mit angebore-
nen Behinderungen (Vgl. IAB, S.226). 
 
Bei jugendlichen Rehabilitanden wurde zugleich deutlich, dass betriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen, die gut 40 Prozent aller besuchten Maßnahmen ausmachten, mit 
Abstand am besten geeignet waren, um die beruflichen Perspektiven zu verbessern 
und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, während berufsvorbereitende 
und orientierende Maßnahmen sowie Trainingsmaßnahmen und Bewerbungstraining 
als nicht besonders hilfreich anzusehen sind (vgl. IAB, S.227). 
 
 
5. Wie veränderte das SGB II den Arbeitsmarkt? 
 
Zur Beantwortung der Frage, wie das SGB II den Arbeitsmarkt veränderte, befasst 
sich das IAB im Einzelnen mit der allgemeinen Arbeitsmarktentwicklung in den Jah-
ren 2009 bis 2012, mit den Reformeffekten auf dem Arbeitsmarkt, mit der Entwick-
lung der atypischen und der Niedriglohnbeschäftigung und mit den Übergängen ins 
Erwerbsleben. 
 
a) Arbeitsmarktentwicklung 2009 bis 2012 
 
Hier kommt das IAB zu dem Ergebnis, dass Deutschland alles in allem auf eine au-
ßergewöhnlich positive Entwicklung des Arbeitsmarktes in den vergangenen Jahren 
zurückblickt (vgl. IAB, S.230). 
 
So stieg die jahresdurchschnittliche Anzahl der Erwerbstätigen von 38,976 Millionen 
Personen 2005 auf 41,613 Millionen Personen 2012 und die jahresdurchschnittliche 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 26,236 Millionen Personen 
2005 auf 28,987 Millionen Personen 2012 (vgl. IAB, Tabelle 6.1, S.232).19 
 
Außerdem war es bereits im Aufschwung der Jahre 2006 bis 2008 erstmals seit 
Jahrzehnten gelungen, die Sockelarbeitslosigkeit in nennenswertem Umfang abzu-
bauen.20 Selbst der konjunkturelle Einschnitt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 habe auf dem Arbeitsmarkt kaum Spuren hinterlassen, da die Arbeitslo-
sigkeit 2009 lediglich um 150.000 Personen auf 3,4 Millionen Personen gestiegen 

                                            
19 Gleichzeitig gab es am 31.12.2012 in Deutschland 4,834 Millionen ausschließlich geringfügig Be-

schäftigte. Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales 
2013, Wiesbaden 2013, S.352). 

20 Und zwar von rund 4,816 Mio. Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2005 auf rund 3,247 Mio. Arbeits-
lose im Jahresdurschnitt 2008. Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch für die Bun-
desrepublik Deutschland mit „internationalen Übersichten“ 2010, Wiesbaden 2010, S.95. 
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sei, was nicht zuletzt auf eine massive Nutzung des Kurzarbeitergeldes zurückzufüh-
ren war (vgl. IAB, S.230).21 
 
Einen weiteren Indikator für die strukturelle Verbesserung der Arbeitsmarktlage bildet 
der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit, die von 1,72 Millionen Personen im Jahr 
2007 auf jeweils etwas über 1 Million Personen in den Jahren 2010 bis 2012 zurück-
ging. „Der Anteil der Langzeitarbeitslosen lag zuletzt bei rund 35 Prozent und damit 
etwa zehn Prozentpunkte unter dem Wert von 2007. Bemerkenswert ist dabei aller-
dings, dass der kräftige Abbau des Bestandes an Langzeitarbeitslosen nicht in erster 
Linie auf vermehrte Abgänge aus Langzeitarbeitslosigkeit in Beschäftigung zurückzu-
führen war, sondern vor allem ein Ergebnis rückläufiger Zugänge in Langzeitarbeits-
losigkeit ist“ (IAB, S.231). 
 
Unabhängig von allen weiteren Erkenntnissen des IAB zu der Frage, wie das SGB II 
den Arbeitsmarkt veränderte, wird hier deutlich, dass die Arbeitsmarktreformen wohl 
in erster Linie im Bereich des SGB III Beschäftigungswirkungen entfalteten, weil sich 
Arbeitslose dort seit der Reform sofort nach Eingang einer Kündigung bei den Ar-
beitsagenturen melden müssen, die Leistungsdauer des Arbeitslosengeldes I in der 
Regel auf ein Jahr begrenzt ist und anschließend bei Bedürftigkeit die Überweisung 
in den Rechtskreis des SGB II oder bei Nichtbedürftigkeit wegen zu hoher Einkom-
men und Vermögen der Verweis auf die Privatvorsorge erfolgt. Abgesehen von im 
Sinne des SGB II nicht bedürftigen Berufsanfänger/innen stehen nach Kündigungen 
im SGB III auftauchende Arbeitslose aufgrund ihrer vorangegangenen Erwerbstätig-
keit außerdem viel näher am Arbeitsmarkt als Langzeitarbeitslose nach dem SGB II. 
Auch das IAB verweist darauf, dass Arbeitslose im SGB III bessere Vermittlungs-
chancen aufweisen, weil sie im Durchschnitt weniger Vermittlungshemmnisse wie 
geringe Qualifikationen oder gesundheitliche Einschränkungen haben und 60 Pro-
zent der Personen, die 2011 in die Arbeitslosenversicherung kamen, zuvor einer Er-
werbstätigkeit nachgegangen waren (vgl. IAB, S.234).22 
 
Da der Anteil der Arbeitslosen im SGB II an allen Arbeitslosen zwar im Jahr 2009 
erstmals seit Einführung der Grundsicherung im Jahr 2005 gesunken war, aber durch 
die konjunkturelle Erholung in den Jahren 2011 und 2012 wieder auf knapp 70 Pro-
zent aller Arbeitslosen stieg, macht das IAB deutlich, dass der steigende Anteil eher 
arbeitsmarktferner Personen an den Arbeitslosen andeutet, dass es in Zukunft noch 
schwieriger werden dürfte, die Profile der Arbeitslosen mit den Anforderungen der 
Betriebe in Einklang zu bringen und vor allem die Gruppe der Langzeitarbeitslosen 

                                            
21 Zur Anzahl der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wurde,  vgl.: 

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Für die Bundesrepublik Deutschland, Wies-
baden 2009, S.214; Statistisches Bundesamt. Statistisches Jahrbuch 2011. Für die Bundesrepublik 
Deutschland mit „internationalen Übersichten“, Wiesbaden 2011, S.218 und Statistisches Bundes-
amt, Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales 2014, Wiesbaden 2014, S.227. Die 
Anzahl der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wurde, umfasste 
2006 =  67.000 Personen, 2007 = 68.000 Personen, 2008 = 102.000 Personen, 2009 = 1.144.000 
Personen, 2010 = 503.000 Personen, 2011 = 145.000 Personen, 2012 = 112.000 Personen und 
2013 = 124.000 Personen. 

22 Trotz der nicht zu übersehenden Beschäftigungswirkungen und der nicht auszuschließenden Filter-
funktionen des SGB III gibt es zum Rechtkreis des SGB III bislang keine Untersuchungen, die auch 
nur im Ansatz mit den vom IAB aufgrund gesetzlicher Vorschriften 2009 und 2013 vorgelegten Stu-
dien zum SGB II vergleichbar wären und in denen für den Bereich des SGB III ebenfalls einzelne 
Aspekte wie etwa Qualifikation, Vermittlungschancen, Konzessionsbereitschaft und individuelle Ent-
scheidungsperspektiven nach Haushaltstypen oder Altersgruppen untersucht worden wären. 
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die größten Probleme bei der Wiedereingliederung hat und weiter vom Arbeitsmarkt 
entfernt ist als die Gruppe der ALG-II-Bezieher insgesamt (vgl. IAB, S.234f.).23 
 
An dieser Stelle bemerkt das IAB auch, dass sich hinter allen genannten Bestands-
zahlen jeweils eine starke Dynamik des Arbeitsmarktes verbirgt. So lasse sich der 
kräftige Aufschwung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2008 um 
400.000 Personen aus dem Saldo von 7,2 Millionen beendeten und 7,6 Millionen 
neuen Beschäftigungsverhältnissen erklären. Auch bei den Arbeitslosen stehen dem 
Bestand größere Zahlen an Zugängen und Abgängen in und aus Arbeitslosigkeit ge-
genüber, wobei sich deutliche Unterschiede zwischen Kurz- und Langzeitarbeitslosen 
finden lassen (vgl. IAB, S.235).24 
 
Im Weiteren macht das IAB auf einen internationalen Vergleich aufmerksam, der zei-
ge, dass die individuelle Chance einer Arbeitsaufnahme zwischen 1997/1998 und 
2007/2008 in Deutschland um 4,5 Prozent gestiegen sei, wobei der Zuwachs aller-
dings unter dem Durchschnittswert der in den Vergleich einbezogenen Länder (Bel-
giern, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien Tschechien und 
Ungarn) gelegen habe. Zudem zeige sich, dass sich die Chancen zu einer unbefriste-
ten Beschäftigung in allen Ländern mit Ausnahme von Dänemark, Großbritannien 
und Spanien verschlechtert haben. In Deutschland lagen die Chancen auf unbefriste-
te Beschäftigung 2007/2008 um sieben Prozentpunkte unter dem Wert von 
1997/1998 (vgl. IAB, S.236). 
 
 
b) (Reform-)Effekte auf dem Arbeitsmarkt 
 
Hier befasst sich das IAB mit der Entwicklung der stillen Reserve, der Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen, der Matching-Effizienz zwischen offenen Stellen und 
Arbeitslosen, der Konzessionsbereitschaft und der Änderung der Hinzuverdienst-
grenzen im SGB II. 
 
Zur stillen Reserve führt das IAB einleitend Folgendes aus: „Ein wesentliches Ziel 
der Hartz-Reformen bestand darin, durch die breitere Definition der Erwerbstätigkeit 

                                            
23 Wie bereits in der zur Sitzung des örtlichen Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegen-

heiten am 04.03.2015 vorgelegten Kurzinformation zur Fortschreibung des Armutsberichtes für das 
Jahr 2013 auf S.6 erwähnt, wurden aufgrund der in nicht unerheblichem Umfang und vor allem bei 
bestimmten Personengruppen (Geringqualifizierte, Altere, gesundheitlich Beeinträchtigte) fortdau-
ernden Langzeitarbeitslosigkeit und des damit verbundenen Langzeitbezugs im SGB II im Jahr 2014 
bundesweit Runde Tische zur nachhaltigen Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit eingerichtet, 
darunter regional und örtlich auch im Bezirk Mittelfranken (große Runde) und im Arbeitsagenturbe-
zirk Fürth (kleine Runde), die Projekte zur Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit entwickelt und 
zur Finanzierung Fördermittel des Bundes und der Länder beantragt haben. Vgl.: 18 Millionen Euro 
für 500 Langzeitarbeitslose. Startschuss für mittelfränkische Jobinitiative, Breites Bündnis aus 
Kommunen, Kammern und Verbänden, in: Fürther Nachrichten vom 07.07.2015, S.19. 

24 Vgl. zu dieser grundsätzlichen Dynamik und Fluktuation auf dem Arbeitsmarkt auch die aktuelleren 
Zahlen in: Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt 2013. Amtliche Nachrichten der Bundesagentur 
für Arbeit, Sondernummer 2, Nürnberg 2014, S.21: „Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr 
gibt es viel Bewegung. So meldeten sich im Jahresverlauf 7,78 Mio. Menschen bei einer Ar-
beitsagentur oder einem Jobcenter arbeitslos, während gleichzeitig 7,74 Mio. Personen ihre Arbeits-
losigkeit beendeten“ (Hervorhebung im Original entfällt). Zugleich  waren 2013 jahresdurchschnitt-
lich  2,95 Mio. Arbeitslose (vgl. ebd., S.19) sowie im Juni 2013 insgesamt 29,62 Mio. sozialversiche-
rungspflichtig und 5,07 Mio. ausschließlich geringfügig Beschäftigte (vgl. ebd., S.14) im Bestand re-
gistriert worden. 
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und die Aktivierung möglichst aller erwerbsfähigen Mitglieder einer Bedarfsgemein-
schaft auch die Personen in den Kreis der Erwerbspersonen einzubeziehen, die dem 
Arbeitsmarkt bislang nicht zur Verfügung standen bzw. deren Erwerbswunsch nicht 
erfasst war“ (IAB, S.240). Die stille Reserve zählt neben den Erwerbstätigen und den 
Arbeitslosen zum Erwerbspersonenpotential und umfasst neben den „Entmutigten“, 
die keine Erwerbstätigkeit mehr anstreben, auch Vorruheständler, Erwerbsunfähig-
keitsrentner, Schüler, Praktikanten und Studierende sowie die nicht beschäftigten 
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Da zu diesem Personenkreis 
keine vollständigen Statistiken vorliegen, muss der Umfang der stillen Reserve ge-
schätzt werden (vgl. IAB, S.241). 
 
Eine Grafik zur Entwicklung der stillen Reserve und der registrierten Arbeitslosen in 
Westdeutschland von 1970 bis 2010 zeigt zunächst, dass die Entwicklungen von stil-
ler Reserve und registrierter Arbeitslosigkeit im Konjunkturzyklus weitegehend syn-
chron verlaufen. Allerdings ist die Relation von stiller Reserve zur Arbeitslosigkeit von 
2 zu 3 Anfang der 1980er Jahre auf 1 zu 3 im Jahr 2010 gesunken, womit Übergän-
ge in Arbeitsmarktinaktivität seit den Arbeitsmarktreformen eher zurückgegangen 
seien, Außerdem habe sich die Zusammensetzung der stillen Reserve im Zeitverlauf 
erheblich verändert, Während Frauen lange Zeit einen Anteil von rund 60 Prozent 
der stillen Reserve ausmachten, ist ihr Anteil seit den 1990er Jahren auf rund 50 
Prozent zurückgegangen (vgl. IAB, S.242). Am Ende der Betrachtung fügt das IAB 
hinzu, dass zwar keine aktuellen Ergebnisse zur Struktur der stillen Reserve nach 
den Hartz-Reformen vorliegen, dass allerdings auch in dieser Gruppe Beschäfti-
gungspotenziale bestehen, die es mit Blick auf die Wirkungen des demografischen 
Wandels auf den Arbeitsmarkt zu heben gilt (vgl. IAB, S.244). 
 
Zur Nichtinanspruchnahme von Leistungen äußert das IAB, dass ein wichtiges 
Ziel bei der Einführung des SGB II darin bestand, die verdeckte Armut zu reduzieren. 
In einer 2012 veröffentlichten Studie wurde für das Jahr 2005 eine Quote der 
Nichtinanspruchnahme von Leistungen von 49 Prozent ermittelt, die sich bis zum 
Jahr 2007 auf 41 Prozent verringerte. Diese Entwicklung wertet das IAB als Indiz für 
den Abbau verdeckter Armut in der Grundsicherung, allerdings mache weiterhin 
mehr als jeder dritte Leistungsberechtigte seine Ansprüche nicht geltend. Schätzun-
gen zu den Gründen der Nichtinanspruchnahme zeigten, dass vor allem die Höhe 
und die Dauer des Leistungsanspruchs entscheidend sind. Geringe Leistungsan-
sprüche und die Erwartung, Leistungen nur kurzfristig beziehen zu können, ließen 
den Verzicht auf Transferleistungen wahrscheinlicher werden (vgl. IAB, S.244). 
 
Abgesehen davon, dass Matching-Techniken bereits seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts bei privaten oder öffentlichen Arbeitsvermittlungen zu einer höchstmöglichen 
Kongruenz und Passgenauigkeit zwischen den Anforderungen der Arbeitgeber und 
den Kompetenzen der Bewerber beitragen sollen, wird vom IAB ausgeführt, dass die 
Hartz-Reformen auch darauf abzielten, die Matching-Effekte des Arbeitsmarktes 
zu verbessern. Eine wichtige Rolle spielten dabei der Umbau der Bundesanstalt für 
Arbeit zur Bundesagentur und die Maßnahmen, die zu einer stärkeren Aktivierung 
der Arbeitslosen führen sollten. Durch die Reformen sollte vor allem im Bereich der 
Grundsicherung eine stärkere Konzessionsbereitschaft erreicht werden, um einen 
weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden und die Sockelarbeitslosigkeit 
abzubauen (vgl. IAB, S.245). 
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In Studien bestehe zwar weitgehend Einigkeit darüber, dass die starke Konjunktur 
vor und nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und die über Jahre hinweg 
geübte Lohnzurückhaltung in Tarifverhandlungen wichtige Ursachen für den positi-
ven Trend auf dem Arbeitsmarkt waren. Umstritten ist hingegen, inwieweit auch die 
Arbeitsmarktreformen zur nachhaltigen Besserung am Arbeitsmarkt beigetragen ha-
ben. In einer Studie aus dem Jahr 2009 finden sich allerdings Hinweise darauf, dass 
zumindest die Hartz-Reformen I bis III zu einer höheren Arbeitsmarktdynamik geführt 
und die Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung beschleunigt haben. Die 
allgemeine wissenschaftliche Evidenz zu den Wirkungen der Hartz-IV-Reform fällt 
hingegen nur neutral bis leicht positiv aus (vgl. IAB, S.246f.).25 
 
Daneben zeigte eine 2012 veröffentlichte Studie, dass die Übergänge aus Langzeit-
arbeitslosigkeit in Beschäftigung im Aufschwung zwischen Ende 2004 und Anfang 
2008 um sieben Prozent besser gelangen als noch im vorausgegangenen Auf-
schwung zur Jahrtausendwende. „Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass 
das Ziel der Arbeitsmarktreformen, den verhärteten Kern der Arbeitslosigkeit abzu-
bauen, zumindest in Teilen erreicht wurde“ (IAB, S.249).  
 
Zur Konzessionsbereitschaft stellt das IAB fest, dass sich keine Hinweise darauf 
finden, dass die Reservationslöhne von Arbeitslosen durch die Arbeitsmarktreformen 
gesunken seien. Zu Konzessionen waren SGB-II-Leistungsempfänger allerdings bei 
der Aufnahme einer Arbeit unterhalb des Qualifikationsniveaus (81 %), bei einem 
langen Arbeitsweg (61 %) bei ungünstigen Arbeitszeiten (63 %) bereit, während ei-
nem Wohnortwechsel nur 28 % in Kauf nehmen wollten (vgl. IAB, S.250). 
 
Gleichzeitig unterschieden sich die Betriebe je nach ökonomischer Situation in ihren 
Einschätzungen und ihrem Verhalten gegenüber Arbeitslosen. Im Boom-Jahr 2007 
gaben deutlich mehr Betriebe an, Arbeitslose als Bewerber zu berücksichtigen als in 
den Krisenjahren 2008 und 2009. Außerdem zeigte sich bei einer Befragung im Jahr 
2011, dass nur jeder dritte Betrieb eine Rekrutierung von Langzeitarbeitslosen in Be-
tracht zieht, 39 Prozent jedoch nicht. „Etwa jeder sechste Betrieb gibt sogar an, dass 
Arbeitslose grundsätzlich nicht für eine Stellenbesetzung infrage kommen“ (IAB, 
251). Als Gründe für die Ablehnung langzeitarbeitsloser Bewerber wurden 2009 von 
den Betrieben zu 51 % fehlende berufliche Kenntnisse, zu 33 % mangelnde Belast-
barkeit, zu 31 % mangelnde Verlässlichkeit, zu 25 % unvollständige oder schlechte 
Bewerbungsunterlagen, zu 18 % unrealistische Vorstellungen über die Arbeitsbedin-

                                            
25 Die Hartz-Reformen I bis III und IV waren das Erste Gesetz für moderne Dienstleistungen am Ar-

beitsmarkt vom 23.12.2002 (Hartz I durch Erleichterung neuer Formen der Arbeit, Förderung der be-
ruflichen Weiterbildung durch die Bundesanstalt für Arbeit und Einführung von Bildungsgutscheinen, 
Unterhaltsgeld durch die Bundesanstalt für Arbeit und Ermöglichung von Zeitarbeit durch Personal-
Service-Agenturen), das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 
23.12.2002 (Hartz II mit einer Neureglung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse als Mini- und 
Midi-Jobs, die Förderung der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit durch Arbeitslose als „Ich-
AG“ und die Einrichtung von Jobcentern bei der Bundesanstalt für Arbeit), das Dritte Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2003 (Hartz III mit dem Umbau der Bundesan-
stalt für Arbeit mit örtlichen und regionalen Arbeitsämtern zur Bundesagentur für Arbeit mit örtlichen 
und regionalen Arbeitsagenturen) und das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt vom 24.12.2003 (Hartz IV mit einer Neuregelung des SGB III Arbeitslosenversicherung und 
der Leistung von Arbeitslosengeld I statt Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe ab 01.01.2005 und 
der Einführung des SGB II Grundsicherung für Arbeitslose und der Leistung von Arbeitslosengeld II 
statt Arbeitslosen- oder Sozialhilfe ab 01.01.2005). 
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gungen und zu 17 % unrealistische Vorstellungen über das Gehalt genannt (vgl. IAB, 
S.253). 
 
Zur Änderung der Hinzuverdienstregelungen im SGB II, die 2011 mit Ausnahme 
des Grundfreibetrages ausgedehnt wurden,26 erinnert das IAB zunächst daran, dass 
eine Analyse der Verteilung der Aufstocker-Einkommen im September 2009 ergeben 
habe, dass mehr als die Hälfte der Aufstocker einer geringfügigen Beschäftigung 
nachgingen, eine starke Besetzung bei den untersten Einkommensklassen zu be-
obachten gewesen sei und nur ein Viertel der Aufstocker ein Erwerbseinkommen von 
mehr als 800 € erzielt habe (vgl. IAB, S.254). 
 
Eine im Vorfeld der Neureglung der Hinzuverdienstgrenzen vom IAB durchgeführte 
Untersuchung zu den arbeitsmarktpolitischen und fiskalischen Effekten der Reform-
vorschläge habe außerdem ergeben, dass sich Effekte in verschiedenen Zielberei-
chen ergeben, die allesamt im SGB II eine wichtige Rolle spielen. Beschränke man 
sich nur auf das Ziel, das Arbeitsangebot möglichst stark auszuweiten, so zeigte sich, 
dass sich der entsprechende Effekt unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der 
Hinzuverdienstmöglichkeiten in Grenzen hält (vgl. IAB, 255f.). „Zudem liegen die 
Hemmnisse zur Überwindung des Leistungsbezugs häufig auf anderen Ebenen, 
bspw. einer zu geringen Qualifikation, gesundheitlichen Einschränkungen oder Rest-
riktionen aufgrund fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten (…). Hinzu kommen 
Beschränkungen aufgrund einer zu geringen betrieblichen Arbeitskräftenachfrage 
oder einer zu hohen Konkurrenz durch besser qualifizierte Bewerber in den entspre-
chenden Arbeitsmarktsegmenten“ (IAB, S.257). 
 
 
c) Atypische Beschäftigung und Niedriglohnbeschäftigung 
 
Hier äußert das IAB zunächst, dass in den vergangenen Jahren neben der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung auch die sogenannten atypischen Beschäftigun-
gen wie Teilzeit, Zeitarbeit und befristete Beschäftigung zunahmen. Dasselbe gelte 
auch für den Umfang des Niedriglohnsektors. „Dabei ist festzuhalten, dass das 
Wachstum des Niedriglohnsektors ein längerfristiger Trend ist, der nicht erst mit den 
Hartz-Reformen einsetzte (…). Dies gilt in ähnlicher Form auch für die Entwicklung 
der atypischen Erwerbsformen“ (IAB, S.258). 
 
Aus einer Übersicht (vgl. IAB, Tabelle 6.6, S.259) geht hervor, dass in Deutschland 
im Jahr 1991 von 37,056 Millionen Erwerbstätigen 71,5 % über die Standard-
Erwerbsformen selbstständiger Arbeitgeber (4,4 %) und unbefristete Beschäftigung 
mit mehr als 31 Wochenstunden (67,1 %), 21,5 % über die atypischen Erwerbs-
formen Teilzeitbeschäftigung mit weniger als 31 Wochenstunden (11,0 %), geringfü-
gige Beschäftigung (2,6 %), befristete Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstun-
den (4,0 %), Leiharbeit mit mehr 31 Wochenstunden (0,3 %), Ein-Personen-
Selbstständige (3,6 %) und 7,0 % über die Sonderformen der Erwerbsarbeit Aus-

                                            
26 Für die Anrechnung von Einkommen aus Erwerbstätigkeit gab es im SGB II folgende Freigrenzen: 

Ab  01.10.2005 Grundfreibetrag 100 €, zusätzlich 20 % zwischen 101 € und 800 € Monatsverdienst, 
zusätzlich 10 % zwischen 801 € und 1.200 € Monatsverdienst und ab 01.01.2011 Grundfreibetrag 
nach wie vor 100 €, zusätzlich 20 % zwischen 101 € und 1.000 € Monatsverdienst, zusätzlich 10 % 
zwischen 1.001 € und 1.200 € Monatsverdienst für Haushalte ohne Kinder bzw. 1.500 € für Haus-
halte mit Kindern. 
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zubildende (4,2 %), mithelfende Familienangehörige (1,2 %) und Soldaten, Wehr- 
und Zivildienst (1,6 %) verfügten. 
 
Im Jahr 2005 verfügten demgegenüber von 35,566 Millionen Erwerbstätigen nur 
noch 63,5 % über die Standard-Erwerbsformen selbstständiger Arbeitgeber (4,9 
%) und unbefristete Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden (58,6 %), aber 
bereits 29,7 % über die atypischen Erwerbsformen Teilzeitbeschäftigung mit we-
niger als 31 Wochenstunden (13,1 %), geringfügige Beschäftigung (6,3 %), befristete 
Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden (4,6 %), Leiharbeit mit mehr 31 Wo-
chenstunden (0,7 %), Ein-Personen-Selbstständige (4,9 %) und immerhin noch 6,9 
% über die Sonderformen der Erwerbsarbeit Auszubildende (4,3 %), mithelfende 
Familienangehörige (1,2 %) und Soldaten, Wehr- und Zivildienst (1,4 %). 
 
Im Jahr 2011 verfügten schließlich von 39,869 Millionen Erwerbstätigen lediglich 
noch 57,7 % über die Standard-Erwerbsformen selbstständiger Arbeitgeber (4,7 
%) und unbefristete Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden (52,9 %), aber 
schon 36,9 % über die atypischen Erwerbsformen Teilzeitbeschäftigung mit weni-
ger als 31 Wochenstunden (15,0 %), geringfügige Beschäftigung (9,7 %), befristete 
Beschäftigung mit mehr als 31 Wochenstunden (5,0 %), Leiharbeit mit mehr 31 Wo-
chenstunden (1,2 %), Ein-Personen-Selbstständige (6,0 %) und noch 5,4 % über die 
Sonderformen der Erwerbsarbeit Auszubildende (4,0 %), mithelfende Familienan-
gehörige (0,6 %) und Soldaten, Wehr- und Zivildienst (0,8 %). 
 
Vor diesem Hintergrund stellt das IAB fest, dass sich bei einigen Erwerbsformen An-
zeichen für Reformeffekte finden. So habe sich das Wachstum der Zeitarbeit seit den 
Neuregelungen im Jahr 2003 beschleunigt. Ähnliches gelte in abgeschwächter Form 
für befristete Beschäftigungsverhältnisse sowie für Ein-Personen-Selbstständige, bei 
denen der 2003 eingeführte Existenzgründungszuschuss als Ergänzung zum bereits 
bestehenden Überbrückungsgeld eine neue Dynamik entfacht habe (vgl. IAB, S.260). 
 
d) Übergänge in Beschäftigung 
 
Hierzu stellt das IAB einleitend Folgendes fest „Bei den Übergängen aus der Grund-
sicherung in Erwerbstätigkeit spielen sowohl atypische Erwerbsformen als auch 
Niedriglohnbeschäftigung eine wichtige Rolle“ (IAB, S. 261). So zeigten bereits Aus-
wertungen des Panels Arbeitsmarkt und soziale Sicherung (PASS) aus dem Jahr 
2007, dass immerhin jede dritte Person, die eine Erwerbstätigkeit aus dem ALG-II-
Bezug aufnahm, ein unbefristetes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis einging. Gleich-
zeitig waren aber auch 47 Prozent der neuen Beschäftigungsverhältnisse befristet, 
20 Prozent in Teilzeit und 12 Prozent in Zeitarbeit und damit atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse (vgl. IAB, S.261). Zudem erwies sich, dass die aufgenommenen  
Beschäftigungsverhältnisse häufig nicht stabil waren, da nur 55 Prozent länger als 6 
Monate dauerten (vgl. IAB, S.262). 
 
Wie das IAB erläutert, belegen Auswertungen des Panels Arbeitsmarkt und soziale 
Sicherung (PASS) auch, dass Beschäftigungsverhältnisse von ehemaligen ALG-II-
Empfängern überwiegend im Niedriglohnsektor angesiedelt sind. Unter denjenigen, 
die sowohl vor als auch nach Leistungsbeginn vollzeitbeschäftigt waren, liegt der An-
teil derer, die vorher und nachher im Niedriglohnsegment tätig waren, für Ostdeutsch-
land stabil bei 38 Prozent. In Westdeutschland ist dieser Wert um knapp vier Pro-
zentpunkte auf 50,5 Prozent gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist das IAB der An-
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sicht, dass zumindest für diesen Personenkreis (Vollzeitbeschäftigte) nicht davon die 
Rede sein könne, dass die Hartz-Reformen der Niedriglohnbeschäftigung einen wei-
teren deutlichen Schub gegeben hätten (vgl. IAB, S.262). 
 
 
6. Abschließendes Fazit durch das IAB 
 
In einem abschließenden Fazit werden die zentralen Ergebnisse der im Dezember 
2013 erschienen Bilanz Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende (2005 bis 
2012) vom IAB noch einmal zusammengefasst. 
 
Zu den zentralen Befunden zählt das IAB, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt in 
den vergangenen Jahren weiterhin positiv entwickelt habe. So sei die Zahl der Er-
werbstätigen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen und die 
Zahl der Arbeitslosen – auch der Langzeitarbeitslosen – gesunken. Neben dem Be-
stand an Arbeitslosen haben auch die Unterbeschäftigung und die stille Reserve als 
die beiden umfassenderen Maße für Erwerbslosigkeit abgenommen (vgl. IAB, 
S.269). 
 
Zu der positiven Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes dürfte  der Übergang zu 
einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik und damit die Betonung verstärkter Eigenbe-
mühungen insofern einen Beitrag geleistet haben, dass sich erwerbsfähige Men-
schen weniger schnell vom Arbeitsmarkt zurückziehen und ihre Suchbemühungen 
nicht vorzeitig einstellen. Außerdem deuten Betriebsbefragungen darauf hin, dass 
eines der zentralen Reformziele, nämlich die Konzessionsbereitschaft von Arbeitslo-
sen und damit deren Beschäftigungschancen zu steigern, erreicht wurde (vgl. IAB, 
S.269). 
 
Dass die Chancen von SGB-II-Leistungsempfänger/innen auf eine dauerhafte und 
bedarfsdeckende Beschäftigung trotz gewisser Erfolge weiterhin als eher gering ein-
zustufen sind, habe vielfältige Gründe wie fehlende Bildungs- und Ausbildungsab-
schlüsse, gesundheitliche Einschränkungen, eine lange Verweildauer im Leistungs-
bezug, Mutterschaft, ein Alter über 50 Lebensjahren, den Status als Zuwanderer und 
die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache. Bemerkenswert sei, dass 70 
Prozent der Leistungsberechtigten mehr als einen dieser Risikofaktoren aufweisen. 
Der hohe Anteil der Leistungsberechtigten mit Risikofaktoren habe weitreichende 
Konsequenzen für deren Arbeitsmarktchancen, da sich die Wahrscheinlichkeit einer 
Arbeitsaufnahme, die bei Personen ohne Risikofaktoren bei 23 Prozent liegt, bei Vor-
liegen eines und jedes weiteren Risikofaktors jeweils halbiert, bevor sie bei mehr als 
drei gleichzeitig vorliegenden Risikofaktoren gegen null gehe, wovon immerhin jeder 
fünfte Leistungsberechtigte betroffen sei (vgl. IAB, S.271). 
 
Die Forschungsergebnisse machen aber auch deutlich, dass trotz der Schwierigkei-
ten Übertritte in Beschäftigung gelingen, allerdings häufig über temporäre oder nied-
rig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, die oftmals kein bedarfsdeckendes Ein-
kommen sicherstellen, wie dies bei der großen Gruppe der sogenannten Aufstocker 
der Fall ist. Auch wenn die arbeitsmarktpolitische Bewertung dieser Beschäftigungs-
verhältnisse ambivalent bleibe, stellen sie doch Einstiegsoptionen in den Arbeits-
markt dar und erhöhen zugleich nachweislich das subjektive Teilhabeempfinden im 
Vergleich zur Arbeitslosigkeit (vgl. IAB, S.272). 
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Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse zu den einzelnen Personengruppen 
mit spezifischen Problemlagen am Arbeitsmarkt (Frauen, Alleinerziehende, gesund-
heitlich Beeinträchtigte, über 50-Jährige, Jugendliche und junge Volljährige), zur Ak-
tivierung und Betreuung durch die Jobcenter und zu den arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen und ihren Wirkungen stellt das IAB abschließend noch einmal fest, dass 
die Einführung der Grundsicherung mit ihrem Fokus auf Aktivierung der erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten die gesamtwirtschaftliche Arbeitsmarktsituation verbessert 
und die Arbeitsmarktdynamik erhöht habe. „Allerdings tritt mit den Jahren immer 
deutlicher zutage, dass das System weiterentwickelt werden muss. Dies gilt für die 
individuelle Beratung der Leistungsberechtigten, die zielgenaue Zuweisung in Maß-
nahmen und die bessere Betreuung verschiedener Zielgruppen“ (IAB, S.279). 
 
In diesem Zusammenhang sieht das IAB Handlungsbedarf für die Gruppe deutlich 
arbeitsmarktferner Personen, die aufgrund gesundheitlicher, psychischer oder so-
zialer Probleme häufig jahrelang kaum Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt haben. Um 
den ausgeprägten Teilhabedefiziten entgegenzuwirken, seien besondere Maßnah-
men erforderlich, etwa eine längere Förderung in Beschäftigungsmaßnahmen. 
 
Handlungsbedarf bestehe zudem bei jenen Leistungsberechtigten, die eine hohe 
Bereitschaft aufweisen, über instabile oder gering entlohnte Beschäftigungsverhält-
nisse aus der Bedürftigkeit zu gelangen, aber nach einer gewissen Zeit wieder im 
Hilfebezug auftauchen. Hier könnte eine nachsorgende Betreuung, die auch die 
Arbeitgeber einbezieht, hilfreich sein. 
 
Außerdem mangele es bei vielen teilzeitbeschäftigten Alleinerziehenden weder an 
der nötigen Qualifikation noch an der Bereitschaft, die Arbeitszeit auszudehnen, son-
dern an den verfügbaren Möglichkeiten der Kinderbetreuung. 
 
Bei der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei die besonders 
strenge Sanktionierungspraxis möglicherweise kontraproduktiv. Die vielen kritischen 
Forschungsberichte zur Altersgrenze von 25 Jahren, zur Komplexität der Übergänge 
zum Maßnahmeneinsatz und zur Sanktionierung sollten deshalb zum Anlass ge-
nommen werden, die Betreuung Jugendlicher und junger Erwachsener im SGB II 
grundlegend zu überdenken. Rechtskreisüberschreitende Ansätze wie die modellhaft 
erprobten Arbeitsbündnisse Jugend und Beruf könnten hier ein erster Schritt sein 
(vgl. IAB, S.279). 
 
Der Rest der im Dezember 2013 erschienenen und 379 Seiten umfassenden IAB-
Studie Acht Jahre Grundsicherung für Arbeitssuchende besteht aus einem Literatur-
verzeichnis (S.283-297) sowie einem Anhang mit einer Chronik und Erläuterungen zu 
den gesetzlichen Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik von 2009 bis 2012 (S.299-
340) und einer erläuternden Darstellung von fünf zentralen Datensätzen der IAB-
Forschung (S.341-378). 
 
 
Fürth, 09. und 13.07.2015 
Referat für Soziales, Jugend 
und Kultur/Stab-Planung 
Dr. Richard Roth 
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SzA/104/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

 
 

Anfrage der LINKEN  Konkretisierung für die Zukunft - regelmäßiger Bericht 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Fragen werden wie folgt beantwortet: 
 
1. Zwangsräumungen (siehe Anlage) 
 
2. Stromsperrungen: Stand 31.03.15  Vorjahr 30.09.15 Vorjahr 2014 
       142      132      631     652    829 
 
3. Gassperrungen:         2           0         11        11       14 
 
4. Warteliste Sozialwohnung (siehe Anlage) 
 
5. Anzahl ordnungsrechtlich untergebrachter Menschen (siehe Anlage) 
 
6. Leerstand (Anlage Zensus) 
 
7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen: 01.10.14 – 31.03.15 25 
            01.04.15 – 30.09.15 23 
 
 
Finanzierung: 
 

Ö  6Ö  6
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Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 14.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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Antrag der Stadtratsgruppe DIE LINKE vom 11.01.2015; 
Mitteilung der Daten zum 01.10.2015 

 

Zum Stichtag 30.09.2015 werden folgende Daten/Zahlen bezüglich der o.g. Anfrage 
mitgeteilt: 
 
Zwangsräumungen   
(hier handelt es sich um die tatsächlich in den Zeiträumen eingegangenen Mitteilungen durch 
das AG) 
 
Januar 2015    10 
Februar 2015      8 
März 2105    15 
------------------------------------------------- 
I. Quartal 2015:   33 

April 2015    13 
Mai 2015      9 
Juni 2015    10 
------------------------------------------------- 
II. Quartal 2015  32 
 
Juli 2015     9 
August 2015    10 
September 2015   11 
-------------------------------------------------- 
III. Quartal 2015   30 
 
Gesamt I. – III. Quartal: 95 
 
 Vergleichszahlen 01.01.-31.12.2014: 100 
 

 

Warteliste Sozialwohnungen 
(Stichtagszahlen, d.h. die Anzahl der zum Stichtag tatsächlich hier vorliegenden gültigen 
Wohnberechtigungsscheine und somit in der Vormerkliste enthaltenen Anträge) 
 
31.03.2015     932 

30.06-2015     708 

30.09.2015     709 
 
Hinweis: Die Differenz von über 200 Vormerkungen in der Warteliste ergeben sich 
aufgrund eines eingespielten Updates des Softwareanbieters. In der neuen Version 
werden tatsächlich nur noch die gültigen Wohnberechtigungsscheine zum Stichtag 
angezeigt. Bisher wurden hier immer alle bis zum Stichtag eingegangenen Anträge im 
Jahreszeitraum ausgewiesen. 

D.h. die neuen Zahlen zeigen genau auf wieviel Antragssteller tatsächlich noch über 
einen gültigen Wohnberechtigungsschein (12 Monate Gültigkeit) verfügen und auch 
tatsächlich noch auf der Suche nach einer geförderten Wohnung sind. Hier sind auch 
nicht mehr die Anträge enthalten, die ggf. innerhalb der Jahresfrist nun schon eine 
neue Wohnung gefunden haben und aus dem Programm entfernt wurden. 

Ö  6Ö  6
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Anzahl der ordnungsrechtlich untergebrachten Menschen 
(hier werden sowohl die Zahlen für die „Oststraße“ als auch die Zahlen für die Unterbringung 
nach dem LStVG von hier mitgeteilt. Eine Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft 
erfolgt immer im Rahmen des LStVG. 
Es handelt sich hierbei aber auch nur um Stichtagszahlen, also die Anzahl der Bewohner 
zum jeweiligen Stichtag. 
 

I. Quartal 2015 

Monat Zugänge Abgänge Gesamtbewohner 

 M F K M F K M F K  

Januar 15 7 1  3 2 1 60 35 21 116 

Februar 15 2   3 1  59 34 21 114 

März 15 16 10 17 5 2 1 70 42 37 149 

           

Gesamt: 25 11 17 11 5 2     

 53 18  

Differenz: + 35 Personen  

 

 

II. Quartal 2015 

Monat Zugänge Abgänge Gesamtbewohner 

 M F K M F K M F K  

April 15 5 2 6 6 7 12 69 37 31 137 

Mai 15 12 5 8 14 4 3 67 38 36 141 

Juni 15 8 6 14 8 2 3 67 42 47 156 

           

Gesamt: 25 13 28 28 13 18     

 66 59  

Differenz: + 7 Personen  

 

 

III. Quartal 2015 

Monat Zugänge Abgänge Gesamtbewohner 

 M F K M F K M F K  

Juli 15 2 4 7 3 2  66 44 54 164 

August 15 5 3 6 7 6 14 64 41 46 151 

Sept. 15 7 2 5 8 4 2 63 39 49 151 

           

Gesamt: 14 9 18 18 12 16     

 41 46  

Differenz: - 5 Personen  

 

 

In den ersten drei Quartalen 2015 erhöhte sich die Anzahl der unterzubringenden 

Personen in der Oststraße somit um 37. 

Der glückliche Umstand im III. Quartal, dass sich die Belegung gering verringerte, 
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ist nur darauf zurückzuführen das mehrere syrische Familien (anerkannte 

Asylbewerber) nur kurze Zeit nach dem Zuzug bzw. kurz vor Zuzug bereits eine 

Wohnung finden konnten. 

Aufgrund der ständig ansteigenden Zahlen von Hilfesuchenden kann aber nicht 

immer mit solchen glücklichen Umständen gerechnet werden. 

Eine deutliche Steigerung ist bei der Anzahl der Kinder zu verzeichnen. Dies 

bedeutet gleichzeitig, dass immer mehr Familien in der Oststraße untergebracht 

werden müssen. Ein großer Anteil ist hier der Personenkreis der bulgarischen und 

rumänischen Roma zuzurechnen. 
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 Beschlussvorlage 
 

Seite 1 von 3 
 

SzA/102/2015 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

28.10.2015 öffentlich - Kenntnisnahme 

Haushaltsberatungen 01.12.2015 öffentlich - Beschluss 

 
 

Vorlage zum Dringlichkeitsantrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 27.07.2015 - 
Weiterer Mietzuschuss für den Verein Fürth Tafel e.V. für das Jahr 2015 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  

-1- 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag wird an die Haushaltsberatungen verwiesen. 
  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Fürther Tafel e.V. erhält im Rahmen der freiwilligen Leistungen einen jährlichen Zuschuss 
von nunmehr wieder (Wegfall der 10 %-igen Kürzung) 10.000 €.  
 
Die CSU-Fraktion hat mit Schreiben vom  27.07.2015 einen Dringlichkeitsantrag zum Finanz- 
und Verwaltungsausschuss gestellt, einen weiteren Mietkostenzuschuss für das Jahr 2015  
dem Fürther Tafel e. V. zu gewähren. 
 
Die tatsächlichen Mietkosten der Fürther Tafel belaufen sich auf 18.397,20 €, so dass ein 
ungedeckter Mietanteil von 8,397,20 € besteht. Zusätzlich wendet die Tafel für Energie ca. 
5.100 € und für Abfallentsorgung ca. 2.400 € jährlich auf. 
 
  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

Ö  7Ö  7
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wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenheiten 

 
 
Fürth, 15.10.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Soziales, Wohnen und 
Seniorenangelegenheiten 
Vogelreuther, Michaela 

Telefon: 
(0911) 974-1760 
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 Verfügung zum Antrag 
 
 

Antragsteller 

SPD-Stadtratsfraktion 
Antragsnummer 

AG/586/2015 
Antragsdatum 

22.04.2015 

Gegenstand des Antrags 

Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 22.04.2015 - 
Darlegung der Möglichkeiten den Fürth-Pass auf 
Studierende, die Bafög beziehen, auszuweiten 

Bearbeiter 

Anita Egermeier 

 
 

I. Gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister wird der Antrag wie folgt behandelt: 

 

 

Beirat für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten 
(nächste Sitzung)  

 

 

 

II. BMPA/SD 

 
1. E-Mail an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. E-Mail an Rf. IV zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. E-Mail an alle Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, 

BMPA/StR 
4. Fax an Herrn StR Strattner 
5. E-Mail an den/die Sitzungsverantwortliche/n und den Antrag auf die 

Tagesordnung setzen 
 

III. Z. A. 

 

Fürth, 24.04.2015 
BMPA/SD 
I.A. 
gez. Egermeier 
 
 
  1095/1096 
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 SPD 

 
 
SPD Stadtratsfraktion Fürth  Hirschenstraße 24  90762 Fürth 
 
 

Stadt Fürth – Direktorium 
Herrn Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung 
Postfach / per mail 
 
90744 Fürth 
 

Stadtratsfraktion Fürth 

Stadtratsfraktion Fürth 

Vorsitzender Sepp Körbl 
 
Hirschenstraße 24 
90762 Fürth 
Tel/Fax 0911 / 77 84 10 
 

e-mail: SPD-Fraktion-Fuerth@nefkom.net 
 

Bankverbindung:   Sparkasse Fürth 
Kontonr. 141 036 - BLZ 762 500 00 

 

 

22.04.2015 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

die SPD-Stadtratsfraktion stellt folgenden 

 

ANTRAG: 

 

Die Verwaltung wird gebeten darzulegen, welche Möglichkeiten es gibt, den 

Fürth-Pass auf Studierende, die Bafög beziehen, auszuweiten. 

 

In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, wie viele Bafög-Bezieher in Fürth 

wohnhaft sind.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Sepp Körbl     Maurice Guglietta 

Fraktionsvorsitzender     Stadtrat 
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